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REPUBLIK OSTERREICH 

Bundesministenum für 
Verkehr, Innovation und Technologie 
GZ: 151.12211-II/B�/01 

An 

Eräsidium des Nationalrates 
Präsidentschaftskanzfei 
Rechnungshof 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

J 
-

A-1031 Wien, �ße 2 
Telefax (01) 713 03 28 
T eletu (01) 7118211599 (GefIIhrguI) 
Telefax (01) 711S2J.4499 (V�1dDnd) 
E-mai: postObmv.gv.1It 
X.4oo: C-AT;A-GV-,PaBMV;S-POST 
DVR: 0000175 

. Sac:hbearbeibitrlin: er. Kafka 
Tel.: (01) 71162 r:NV 1500 
gustav·lulftcaObmv·gv·at 

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten \ 
Bundesministerium für Bildung, WissensChaft und Kultur. 
Bundesministerium für Finanzen 
Bundesministerium für Inneres 
Bundesministerium für Justiz 

-. 

Bundesministerium für Landesverteidigung ��_ ... ;..� .. � ... � .. __ ,�., , 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und WasserwirtSCtianu --- .... \.-_J 
Bundesministerium für öffentliche leistung und Sport 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

landeshauptmann von Burgenland') 
Landeshauptmann von Kärnten 1) 
Landeshauptmann von Niederösterreich 1) 
Landeshauptmann von Oberösterreich 1) 
Landeshauptmann von Salzburg') 
Landeshauptmann von Steiermark 1) 
Landeshauptmann von Tirol') 
Landeshauptmann von Voran berg 1) 
Landeshauptmann von Wien 1) 

Verbindungsstelle der österreich ischen Bundesländer1) 
Wirtschaftskammer Osterreich 
Bundesarbeitskammer 

Präsidentenkonferenz der landwirtschaftskammern Osterreichs 
Osterreichischen Landarbeiterkammertag 
Osterreichischen Städtebund') 
Osterreichischen Gemeindebund') 
Osterreichischen Gewerkschaftsbund 
Vereinigung österreichischer Industrieller 

Volksanwaltschaft 
Vereinigung österreichischer Richter 
Osterreichischen Rechtsanwaltskammertag 
Bundeskammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten 
Osterreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 

1) (gilt auch als Vensendung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 der Vereinbarung Ober den Konaulta1ionamec:anilsmula. 8GB. I Nr. 
3511999) 
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Osterreichische Ärztekammer 
Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe Österreichs 
Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 
Kuratorium für Verkehrssicherheit 
Österreich ischen Automobil-, Motorrad- und Touring Club 
Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs 
Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs 
Österreichische Normungsinstitut . 
Österreich ischen Bundesfeuerwehrverband 
Arbeiter -Samariter-Bund 
Österreich ische Rote Kreuz 
Austrian Airlines 
Österreich ische FOrschungszentrum Seibersdorf 
BundesprüfanstaJt für Kraftfahrzeuge 
Gesellschaft für Ökologie- und Abfallwirtschaft 
Verband Österr. Entsorgungsbetriebe 

Betr.: Entwurf der GGBG-Novelle 2001 

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie beehrt sich den 

beigeschlossenen Entwurf für ein Bundesgesetz. mit dem das Gefahrgutbe­

förderungsgesetz, sowie das Schieß- und Sprengmittelgesetz und die Schieß- und 

Sprengmittelmonopolsverordnung geändert werden (GGBG-Novelle 2001) zur Be­

gutachtung zu versenden. 

Mit dieser Novelle solfen die statischen Verweisungen in § 2 aktualisiert werden. 

Zugleich können Detailänderungen zwecks Berücksichtigung zwischenzeitiger Ent­

wicklungen und Erfahrungen sowie redaktionelle Anpassungen vorgenommen 

werden. 

Zu den inhaltlichen Details wird auf das beigeschlossene Vorblatt und die Er­

läuterungen verwiesen. Der Entwurf wird mit dem Ersuchen übermittelt hiezu eine 

Stellungnahme bis 

spätestens 30. März 2001 

abzugeben. 
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Zusatz an Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: 

Auf Grund des vom GGBG erfassten Inhalts und des bislang stets sehr weit inter­

pretierten Anwendungsbereichs der Richtlinie 98/34/EG (vorm. 83/1 89/EWG) ist 

auch bei jeder GGBG-Novelle von einer Notifikationspflicht gemäß dieser Richtlinie 

auszugehen. Der in der Richtlinie enthaltenen Verpflichtung, in der technischen 

Vorschrift selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf 

diese Richtlinie Bezug zu nehmen, wird durch Artikel IV entsprochen. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird daher unter einem gebeten, 

eine Kopie des Entwurfs samt beigeschlossenem ausgefüllten Notifikationsformular 

an die do. für die Notifikationsverfahren gemäß Richtlinie 98/34/EG (vorm. 

83/1 89/EWG) zuständige Abteil�ng weiterzuleiten, mit dem Ersuchen die Notifikation 

durchzuführen und dem ho. Bundesministerium den Zeitpunkt des Einlangens der 

Unterlagen bei der Kommission und die Notifikationsnummer mitzuteilen. 

Beilagen 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 

SQM..�e)r 

31 . Jänner 2001 

Für die Bundesministerin: 

Dr. KAFKA 
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xxx der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI. GP 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Gefahrgutbef"drderungsgesetz, sowie das SchieO- und 

Sprengmittelgesetz und die SchieO- und SprengmittelmonopoJsverordnung geändert 

werden (GGBG-Novelle 2001) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gefahrgutbeförderungsgesetz, BGBL I Nr. 14511998, in der Fassung der GGBG-Novelle 

1999, BGBL I Nr. 108/1999 wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 2 Z 4 wird "Verpackungen einschließlich Großpackmittel (IBC)" durch 

"Verpackungen, einschließlich Großverpackungen und Großpackmittel (lBC)" ersetzt. 

2. § 2 l autet: 

"§ 2. Für die Beförderung gefahrlicher Güter gemäß § 1 Abs. 1 gelten folgende Vorschriften: 

1. rur die Beförderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 

a) innerhalb Österreichs sowie mit einem in einem Mitgliedstaat des Europäischen 

Wirtschaftsraums registrierten oder zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug von 

Österreich in einen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums und von 

einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums nach Österreich: 

die Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens über die internationale 

Bef6rderung geflihrlicher Güter auf der Straße (ADR), BGBL Nr. 522/1973, in der 

Fassung BGBL III Nr. XXX/20011; 

I wird später eingefUgt. 

G:\K\GGBGNOV\nov 200 l\Nov200I Entwurt2.docErstelldatum 12.01.01 13:11 
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2 
b)in allen übrigen Fällen: 

das Europäische Übereinkommen über die internationale Bef"örderung gefiihrlicher 

Güter auf der Straße (ADR), BGB!. Nr. 522/1973, in der Fassung der Änderung der 

Anlagen A und B, BGBl. III Nr. XXXl20012; 

2. für die BefOrderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 

a) innerhalb Österreichs sowie von Österreich in einen Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums und von einem Mitgliedstaat des Europäischen 

Wirtschaftsraums nach Österreich: 

die Ordnung fUr die internationale EisenbahnbefOrderung geflihrlicher Güter 

(RlD). BGBI. Nr. 137/1967, in der Fassung der Änderung BGBI. III Nr. 

XXX/20m3; 

b) in allen übrigen Fällen: 

das Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), 

Anhang B - Einheitliche Rechtsvorschriften fUr den Vertrag über die 

internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern (CIM), Anlage I - Ordnung fUr 

die internationale EisenbahnbefOrderung gefährlicher Güter (RlD), BGBL Nr. 
-

4 137/1967, in der Fassung der Anderung BGB!. IU Nr. XXXl2001 ; 

c) Beförderungen von oder nach den Republiken der ehemaligen Sowjetunion, die 

nicht Vertragsparteien des COTIF sind, mit Eisenbahnwagen, die zum 

Eisenbahnverkehr in einem Staat zugelassen sind, der nicht Vertragspartei des 

COTIF ist, dürfen auf österreichischem Gebiet auch auf Grund der Regelungen 

eines Sondertarifs durchgefiihrt werden. Eisenbahnunternehrnen, die 

Beförderungen gemäß diesen Regelungen durchzufiihren beabsichtigen, haben um 

BewiJIigung durch den Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie 

anzusuchen. Diese ist zu erteilen, wenn durch geeignete Maßnahmen und 

Auflagen sichergestellt ist, daß ein der Regelung in fit. b gleichwertiger 

Sicherheitsstandard gewahrt bleibt; 

2 wird später eingefiigt. 

3 wird später eingefiigt. 

4 wird später eingefiigt. 
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3 
3. für die Beffirderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 3: die §§ 5, 9, 12, 13, 14, 16,35, 40, 103, 109 

und 1 19 des Schiffahrtsgesetzes, BGBt I Nr. 62/1997 idF BGBl. I Nr. 9/1998 und die 

Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über die Beförderung 

geflihrlicher Güter auf Wasserstraßen (ADN-Verordnung), BGBL 11 Nr. 295/1997 in 

der jeweils geltenden Fassung; 

4. für die Beförderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 4: 

Kapitel v 11 des SOLAS - Übereinkommens gemäß § 2 Abs. 1 SSEG, BGBl. Nr. 

387/1996 mit nachstehenden Codes: 

a) International Maritime Dangerous Goods Code (lMDG Code), 

b) International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 

Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code), 

c) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous ChemicaJs 

in Bulk (BCH Code), 

d) International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 

Liquified Gases in Bulk (IGC Code), 

e) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquified Gases in 

Bulk (GC Code) und 

f) Code for Existing Ships Carrying Liquified Gases in Bulk; 

5. für die Beförderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 5: 

Anhang 18 des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt, BGBl. Nr. 97/1949 

mit nachstehenden technischen Anweisungen: 

International Civil A viation Organization - Technical Instructions for the Safe 

Transport of Dangerous Goods by Air (ICAD - TI) Edition 2001-2002. 

3. § 3 Z 2 bis 7 lauten: 

"2. Absender ist das Unternehmen, das selbst oder für einen Dritten gefithrliche Güter 

versendet. Erfolgt die Beffirderung auf Grund eines Beffirderungsvertrages, so gilt als 

Absender der Absender gemäß diesem Vertrag. 

3. Verpacker ist das Unternehmen, das die gefithrlichen Güter in Verpackungen, 

einschließlich Großverpackungen und Großpackmittei (IBC) einfüllt und 

gegebenenfalls die Versandstücke zur Beffirderung vorbereitet. 
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4. Befüller ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in einen Tank 

(Tankfahrzeug, Kesselwagen, Aufsetztank, Wagen mit abnehmbaren Tanks, 

ortsbeweglichen Tank oder Tankcontainer), in einen Ladetank (Tankschiff), in ein 

Batterie-Fahrzeug, einen Ba�eriewagen oder Gascontainer mit mehreren Elementen 

(MEGC) oder in ein Fahrzeug oder einen Container für Güter in loser Schüttung 

einfüllt. 

5. Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder eines 

Kesselwagens ist das Unternehmen, auf dessen Namen der Tankcontainer, der 

ortsbewegliche Tank oder der Kesselwagen registriert, eingestellt oder sonst für den 

Verkehr zugelassen ist. 

6. Verlader ist das Unternehmen, das die gefahrlichen Güter in ein Fahrzeug oder in 

einen Container verlädt. 

7. Beforderer ist das Unternehmen, das die Beforderung mit oder ohne 

BefOrderungsvertrag durchführt." 

4. Nach § 3 Z 7 werden folgende Z 7a und 7b eingefügt: 

"7a. Beforderung ist die Ortsveränderung der gefährlichen Güter einschließlich der 

transportbedingten Aufenthalte und einschließlich des verkehrsbedingten Verweilens der 

gefährlichen Güter in den Fahrzeugen, Tanks und Containern vor, während und nach der 

Ortsveränderung. Die vorliegende Definition schließt auch das zeitweilige AbsteHen 

gefährlicher Güter für den Wechsel der Beforderungsart oder des BefOrderungsmittels 

(Umschlag) ein. Dies gilt unter der Voraus�etzung. daß die Beforderungsdokumente, aus 

denen Versand- und Empfangsort feststellbar sind, auf Verlangen vorgelegt werden, sowie -

außer ftir Kontrollzwecke der zuständigen Behörde - unter der Voraussetzung, daß 

Versandstücke und Tanks während des zeitweiligen Aufenthalts nicht geöffnet werden. 

4 

7b. Empfanger ist der Empfänger gemäß BefOrderungsvertrag. Bezeichnet der Emptanger 

gemäß den für den BefOrderungsvertrag geltenden Bestimmungen einen Dritten, so gilt dieser 

als Empfiinger. Erfolgt die Beförderung ohne BefOrderungsvertrag, so ist Empfänger das 

Unternehmen, welches die gefahrlichen Güter bei der Ankunft übernimmt." 
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5. § 3 Z 10 lit. b lautet: 

"b) jede Vereinigung oder jeder Zusammenschluß von Personen ohne Rechtspersönlichkeit, 

mit oder ohne Erwerbszweck sowie" 

6. In § 4 erster Satz wird "Verpackungen einschließlich Großpackmittel (IBC)" durch 

"Verpackungen, einschließlich Großverpackungen und Großpackmittel (IBC)" ersetzt. 

7. § 4 Z 4 lautet: 

"4. an ihnen die auf Grund der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften 

vorgeschriebenen Aufschriften, Gefahrzettel, Großzettel (Placards) und sonstigen 

Informationen über die gefahrlichen Güter, über die Verpackung, über den Container 

oder über den Tank diesen Vorschriften entsprechend angebracht sind." 

8. In § 5 Abs. 2, 3,4 und 7 wird "Bundesminister zUr Wissenschaft und Verkehr" durch 
"Bundesminister fUr Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

9. § 6 Z 1 lautet: 

"I. wenn sie nach den verkehrsträgerspezifischen generellen Vorschriften (§ 3 Z 9) zum 

Verkehr zugelassen sind," 

JO. § 6 Z 4 lautet: 

"4. wenn an ihnen die auf Grund der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften 

vorgeschriebenen Aufschriften, Gefahrzettel, Groß zettel (Placards), Tafeln und 

sonstigen Informationen über die gefahrlichen Güter und über das Fahrzeug diesen 

Vorschriften entsprechend angebracht sind." 

5 

149/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)8 von 77

www.parlament.gv.at



6 
11. § 7 lautet: 

"§ 7. (1 ) Die an der BefOrderung gefährlicher Güter Beteiligten haben die nach Art und 

Ausmaß der vorhersehbaren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um 

Schadensfälle zu verhindern und bei Eintritt eines Schadens dessen Umfang so gering wie 

möglich zu halten. Sie haben jedenfalls die fiir sie jeweils geltenden Bestimmungen der 

gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften einzuhalten. Die Beteiligten haben im Fall 

einer möglichen unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit unverzüglich die Einsatz­

und Sicherheitskräfie zu verständigen und mit den für den Einsatz notwendigen 

Informationen zu versehen. 

(2) Der BefOrderer hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere die im 4.,5. und 6. Abschnitt 

angeführten Pflichten des BefOrderers. 

(3) Der Absender darf nur Sendungen zur BetOrderung übergeben, die den gemäß § 2 in 

Betracht kommenden Vorschriften entsprechen. Im Rahmen des Abs. 1 hat er insbesondere: 

1.  sich zu vergewissern, dass die gefiihrlichen Güter nach den gemäß § 2 in Betracht 

kommenden Vorschriften klassifiziert und zur BefOrderung zugelassen sind; 

2. dem Beforderer die erforderlichen Angaben und Informationen und gegebenenfal1s die 

erforderlichen BetOrderungs- und Begleitpapiere (Genehmigungen, Zulassungen. 

Benachrichtigungen, Zeugnisse, usw.) zu liefern; 

3. nur Verpackungen, Großverpackungen, Großpackrnittel (IBC) und Tanks [Tankfahrzeuge, 

Kesselwagen. Tankschiffe, Batteriefahrzeuge, Batteriewagen, Aufsetztanks, Wagen mit 

abnehmbaren Tanks, ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer oder Gascontainer mit 

mehreren Elementen (MEGC) J zu verwenden, die für die BetOrderung der betreffenden 

Güter zugelassen und geeignet sowie mit den in den gemäß § 2 in Betracht kommenden 

Vorschriften vorgeschriebenen Kennzeichnungen versehen sind; 

4 .  die Vorschriften über die Versandart und die Abfertigungsbeschränkungen zu beachten; 

5. dafür zu sorgen, dass auch ungereinigte und nicht entgaste leere Tanks [Tankfahrzeuge, 

Kesselwagen, Tankschiffe, Batteriefahrzeuge, Batteriewagen, Aufsetztanks, Wagen mit 

abnehmbaren Tanks, ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer oder Gascontainer mit 

mehreren Elementen (MEGC)] oder ungereinigte leere Fahrzeuge oder Container für 
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Güter in loser Schüttung entsprechend gekennzeichnet und bezettelt werden und dass 

ungereinigte leere Tanks ebenso verschlossen und undurchlässig sind wie in gefiilltem 

Zustand. 

Nimmt der Absender die Dienste anderer Beteiligter (Verpacker, Verlader, BeruHer, usw.) in 

Anspruch, hat er geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit gewährleistet ist, dass die 

Sendung den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften entspricht. Er kann jedoch in 

den Fällen der Z 1, 2, 3 und 5 auf die ihm von anderen Beteiligten zur V c11Ugung gestellten 

Infonnationen und Daten vertrauen. 

7 

(4) Handelt der Absender im Auftrag eines Dritten, so hat dieser den Absender schriftlich auf 

das gefahrliche Gut hinzuweisen und ihm alle Auskünfte und Dokumente, die zur Erfüllung 

seiner Aufgaben erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. 

(5) Der Verpacker hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere zu beachten: 

1. die Verpackungsvorschriften und die Vorschriften über die Zusammenpackung und 

2. wenn er die Versandstücke zur Beforderung vorbereitet, die Vorschriften über die 

Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstücken. 

(6) Der Befül ler hat im Rahmen des Abs. I insbesondere folgende Pflichten: Er 

1. hat sich vor dem Befüllen der Tanks zu vergewissern, dass sich die Tanks und ihre 

Ausrüstungsteile in einem technisch einwandfreien Zustand befinden; 

2. hat sich zu vergewissern, dass bei Tank fahrzeugen , Kesselwagen, Batteriefahrzeugen, 

Batteriewagen, Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbeweglichen Tanks, 

Tankcontainern und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) das Datum der 

nächsten Prüfung nicht überschritten ist; 

3. darf Tanks nur mit den für diese Tanks zugelassenen gefahrlichen Gütern beruHen; 

4. hat beim BefüHen des Tanks die Vorschriften hinsichtlich geflihrlicher Güter in 

unmittelbar nebeneinanderliegenden TankabteHen zu beachten; 

5. hat beim BeruHen des Tanks den höchstzulässigen FüJlungsgrad oder die höchstzulässige 

Masse der Füllung je Liter Fassungsraum rur das Füllgut einzuhalten; 

6. hat nach dem Berullen des Tanks die Dichtheit der Verschlusseinrichtungen zu prüfen; 
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7. hat dafiir zu sorgen, dass an den von ihm befüllten Tanks außen keine gefilhrlichen Reste 

des Füllgutes anhaften; 

8 

8. hat, wenn er die gefährlichen Güter zur BefOrderung vorbereitet, dafiir zu sorgen, dass die 

vorgeschriebenen Gefahrenkennzeichnungen vorschriftsgemäß an den Tanks, Fahrzeugen 

und Containern angebracht sind. 

(7) Der Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder eines 

Kesselwagens hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere dafiir zu sorgen, dass: 

1 .  die Vorschriften betreffend Bau, Ausrüstung, Prüfungen und Kennzeichnung beachtet 

werden; 

2. die Instandhaltung der Tanks und ihrer Ausrüstungen in einer Weise durchgefiihrt wird, 

die gewährleistet, dass der Tankcontainer, ortsbewegliche Tank oder Kesselwagen unter 

nonnalen Betriebsbeanspruchungen bis zur nächsten Prüfung die gemäß § 2 in Betracht 

kommenden Vorschriften erfiil1t; 

3 .  eine außerordentliche Prüfung durchgeführt wird, wenn die Sicherheit des Tanks oder 

seiner Ausrüstungen durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall beeinträchtigt sein kann. 

(8) Der Verlader hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere folgende Pflichten: Er 

1 .  darf gefährliche Güter dem Beförderer nur übergeben, wenn sie nach den gemäß § 2 in 

Betracht kommenden Vorschriften zur Beförderung zugelassen sind; 

2. hat bei der Übergabe verpackter gefahrlicher Güter oder ungereinigter leerer 

Verpackungen zur BefOrderung zu prüfen, ob die Verpackung beschädigt ist. Er darf ein 

Versandstück, dessen Verpackung beschädigt, insbesondere undicht ist, so dass 

gefährliches Gut austritt oder austreten kann, zur BefOrderung erst übergeben, wenn der 

Mangel beseitigt worden ist; gleiches gilt fiir ungereinigte leere Verpackungen; 

3. hat beim Verladen von gefährlichen Gütern in Fahrzeuge oder Container die Vorschriften 

rur die Beladung und Handhabung zu beachten; 

4. hat, wenn er die gefährlichen Güter dem BefOrderer unmittelbar zur BefOrderung 

übergibt, die Vorschriften fiir das Anbringen der Gefahrenkennzeichnungen an 

Fahrzeugen und Containern zu beachten; 

5. hat beim Verladen von Versandstücken die Zusammenladeverbote auch unter 

Berücksichtigung der bereits im Fahrzeug oder Container befindlichen gefahrlichen Güter 

149/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 11 von 77

www.parlament.gv.at



sowie die Vorschriften über die Trennung von Nahrungs-, Genuss- und Futtennitteln zu 

beachten. 

Der Verlader kann jedoch in den Fällen der Z 1 ,  4 und 5 auf die ihm von anderen Beteiligten 

zur Verfiigung gestellten Infonnationen und Daten vertrauen. 

9 

(9) Der Empfänger darf die Annahme des Gutes nicht ohne zwingenden �rund verzögern und 

hat nach dem Entladen zu prüfen, ob die ihn betreffenden Bestimmungen der gemäß § 2 in 

Betracht kommenden Vorschriften eingehalten sind. Im Rahmen des Abs. 1 hat er 

insbesondere : 

1 .  die in den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften vorgesehenen Fällen 

vorgeschriebene Reinigung und Entgiftung von Fahrzeugen und Containern 

vorzunehmen; 

2. dafür zu sorgen, dass bei vollständig entladenen und gereinigten, entgasten und 

entgifteten Fahrzeugen und Containern keine Gefahrenkennzeichnungen mehr sichtbar 

sind. 

Ein Fahrzeug oder Container darf erst zurückgestel1t oder wieder verwendet werden, wenn 

die vorstehend genannten Vorschriften beachtet worden sind. Nimmt der Empfänger die 

Dienste anderer Beteiligter (Entlader, Reiniger, Entgiftungsstelle, usw.) in Anspruch, so hat 

er geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit gewährleistet ist, dass diesen Vorschriften 

entsprochen wird. 

12. In § 8 Abs. 2. 5 und 6 wird "Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr" durch 

''Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

13 . In § 8 Abs. 3 Z 4 wird ''Verpackungen einschließlich Großpackrnittel (IBe)" durch 

"Verpackungen, einschließlich Großverpackungen und Großpackrnittel (IBC)" ersetzt. 

14. In § 9 Abs. 3 wird ''Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr" durch 

''Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

15. In § JO Abs. 1 und 2 wird ''Bundesminister fiir Wissenschaft und Verkehr" durch 

"Bundesminister fUr Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 
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16. § 11 Abs. 1 lautet: 

"(I) Unternehmen. deren Tätigkeiten die BefOrderung gefährlicher Güter nach den gemäß § 2 

Z I, 2 oder 3 in Betracht kommenden Vorschriften oder das mit dieser Beförderung 

zusammenhängende Befilllen, oder Verpacken sowie Be- oder Entladen, mit Ausnahme des 

Entladens am endgültigen Bestimmungsort, umfassen, haben eine oder mehrere qualifizierte 

Personen mit deren Zustimmung als Sicherheitsberater für die Gefahrgutbeforderung 

(Gefahrgutbeauftragte) zu benennen. Die Unternehmen haben dem Bundesminister fUr 

Verkehr. Innovation und Technologie binnen eines Monats nach Benennung oder Änderung 

der Benennung die Namen ihrer Gefahrgutbeauftragten mitzuteilen." 

17. § 11 Abs. 2 Z 3 letzter Satz lautet: 

"Die Berichte sind spätestens bis zum Ende des sechsten auf das Berichtsjahr 

folgenden Monats zu erstellen. fUnf Jahre lang aufzubewahren und der Behörde auf 

Verlangen vorzulegen." 

18. § 11 Abs. 7 lautet: 

"(7) Schulungskurse fUr Gefahrgutbeauftragte dürfen in Österreich nur von mittels Bescheid 

anerkannten Schulungsveranstaltern durchgefUhrt werden. Über den Antrag auf Anerkennung 

hat der Landeshauptmann zu entscheiden, in dessen örtlichem Wirkungsbereich 

Räumlichkeiten fiir die Durchfiihrung der Schulungskurse gelegen sind. Befinden sich 

Räumlichkeiten auch im Wirkungsbereich von anderen Landeshauptmännern. so ist deren 

Stellungnahme einzuholen. Über Anträge auf Änderung der Anerkennung hat der 

Landeshauptmann zu entscheiden, der den Anerkennungsbescheid erlassen hat, über 

Berufungen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. Wird der Antrag 

von einer natürlichen Person gestellt, so muß diese das 24. Lebensjahr vollendet haben und 

vertrauenswürdig sein. Bei juristischen Personen müssen jene Personen vertrauenswürdig 

sein, denen ein maßgeblicher Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht. Die 

Anerkennung berechtigt den Veranstalter, die im Bescheid bezeichneten Kurse und deren 
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Kombination durchzuführen. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen 

für die Erteilung nicht mehr gegeben sind. Verwaltungsabgaben in nachstehender Höhe sind 

zu entrichten: 

1 .  für den Anerkennungsbescheid .................................................................. 8 000 S, 

2. rur einen Bescheid über die Änderung der Anerkennung ....... ................... 2 000 S." 

19. I n  § 12 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch "Bundesminister 

rur Verkehr. Innovation und Technologie" ersetzt. 

20. In § 13 Abs. 1 Z 2 wird "Gefahrzettel" durch "Gefahrzettel/ Großzettel (Placardsy' 

ersetz/. 

21. N ach § 13 Abs. / wirdfolgender Abs. I a  eingefüg t: 

"(1 a) Der BefOrderer hat im Rahmen des § 7 Abs. I 

1. zu prüfen, ob die zu befordernden gefährlichen Güter nach den gemäß § 2 Z 1 in 

Betracht kommenden Vorschriften zur Beförderung zugelassen sind; 

2. sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterlagen in der 

BefOrderungseinheit mitgeführt werden; 

3. sich durch eine Sichtprüfung zu vergewissern, dass die Fahrzeuge und die Ladung 

keine offensichtlichen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen, dass keine 

Ausrüstungsteile fehlen, usw.; 

4. sich zu vergewissern, dass bei Tankfahrzeugen, Batteriefahrzeugen, festverbundenen 

Tanks, Aufsetztanks, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern und Gascontainern mit 

mehreren Elementen (MEGC) das Datum der nächsten Prüfung nicht überschritten ist; 

5. zu prüfen, dass die Fahrzeuge nicht überladen sind; 

6. sich zu vergewissern, dass die rur die Fahrzeuge vorgeschriebenen Großzettel 

(Placards) und Kennzeichnungen angebracht sind; 

7. sich zu vergewissern, dass die in den schriftlichen Weisungen für den Lenker 

vorgeschriebene Ausstattung im Fahrzeug mitgeführt wird. 

Dies ist gegebenenfalls anband der Beforderungsdokumente und der Begleitpapiere durch 

eine Sichtprilfung des Fahrzeugs oder des Containers und gegebenenfalls der Ladung 
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12 
durchzufilhren. Der Beförderer kann jedoch in den Fällen der Z 1. 2, 5 und 6 auf die ihm von 

anderen Beteiligten zur Verfügung gestellten Informationen und Daten vertrauen." 

22. § J 3 Abs. 2 Z 3 lautet: 

"3. er sich, soweit dies zumutbar ist, davon überzeugt hat, daß die Beförderungseinheit, 

mit der gefährliche Güter befördert werden, sowie die Ladung den hierur in Betracht 

kommenden Vorschriften entsprechen und die Aufschriften, Gefahrzettel, Großzettel 

(Placards), Tafeln und sonstigen Informationen über die gefährlichen Güter und über das 

Fahrzeug vorschriftsmäßig angebracht sind." 

23. § J 3 Abs. 3 wirdfo/gender Satz angefügt: 

"Begleitpapiere, die im Original mitzuführen sind, jedoch zwecks Änderung von 

Eintragungen aus der Hand gegeben werden mußten, dürfen für eine Dauer von längstens 

vier Wochen auch in Kopie mitgeführt werden, sofern der Kopie eine entsprechende 

Bestätigung der Stelle beigegeben ist, der das Original vorübergehend überlassen wurde." 

24. § J -I Abs. 3 lautet: 

"(3) Die besondere Ausbildung darf in Österreich nur im Rahmen von mittels Bescheid 

anerkannten Lehrgängen durchgeführt werden. Über den Antrag auf Anerkennung hat der 

Landeshauptmann zu entscheiden, in dessen örtlichem Wirkungsbereich Räumlichkeiten für 

die Durchführung der Lehrgänge gelegen sind. Befinden sich Räumlichkeiten auch im 

Wirkungsbereich von anderen Landeshauptmännern, so ist deren Stellungnahme einzuholen. 

Über Anträge auf Änderung der Anerkennung hat der Landeshauptmann zu entscheiden, der 

den Anerkennungsbescheid erlassen hat, über Berufungen der Bundesminister für Verkehr, 

Innovation und Technologie. Wird der Antrag von einer natürlichen Person gestellt, so muß 

diese das 24. Lebensjahr voIJendet haben und vertrauenswürdig sein. Bei juristischen 

Personen müssen jene Personen vertrauenswürdig sein, denen ein maßgeblicher Einfluß auf 

den Betrieb der Geschäfte zusteht." 
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25. § J 4 Abs. 8 lautet: 

"(8) Für die Bescheide gemäß Abs. 3 sind Verwaltungs abgaben in nachstehender Höhe zu 

entrichten: 

L rur den Anerkennungsbescheid .................................................................. 4 000 S, 

2. fiir den Bescheid über die Änderung der Anerkennung ........... . .............. '" 1 000 S." 

26. § 15 Abs. I und 2 lauten: 

"(I) Die Behörde. in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug, mit dem 

gefährliche Güter auf der Straße befOrdert werden, befindet, und die ihr zur Verfügung 

stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und Stel1e 

prüfen, ob die Zulässigkeit der Beförderung im Sinne dieses Bundesgesetzes gegeben ist. 

13 

Zu dieser Kontrolle können auch Sachverständige herangezogen werden. Gegebenenfalls 

können, sofern dadurch kein Sicherheitsrisiko entsteht, dem Transportgut Proben entnommen 

werden, um sie von einem im Auftrag des Bundesministers rur Verkehr, Innovation und 

Technologie oder des Landeshauptmanns tätigen Laboratorium untersuchen zu lassen. 

(2) Der Einsatz von Organen und von Sachverständigen gemäß Abs. 1 ist in dem rur die 

Überwachung eines repräsentativen Anteils der Beförderungen gefahrlicher Güter 

erforderlichen Ausmaß anzuordnen." 

27. § 16 Abs. Ilaulel: 

"(1) Bestehen Bedenken, ob die Zulässigkeit der Beförderung gegeben ist, so haben die 

Behörde oder Organe gemäß § 15 Abs. I die Unterbrechung der BefOrderung anzuordnen. 

Die Anordnung der Unterbrechung ist aufzuheben, wenn 

I. festgestellte Mängel, die an Ort und Stelle ohne Gefahrdung von Personen, 

Sachen oder der Umwelt und ohne Hilfe von besonders geschulten Personen 

sowie ohne besondere Werkzeuge und Vorrichtungen behoben werden können, 

behoben worden sind, oder 

2. keine Mängel oder nur solche Mängel festgestellt wurden, bei denen durch die 
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Fortsetzung der BeI6rderung eine Gefahrdung von Personen. Sachen oder der 

Umwelt nicht zu erwarten ist." 

28. In § 16 Abs. 4 und 5 entfällt jeweils der Klammerausdruck "(§ 26)". 

29. In § 16 Abs. 7 Z 1 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch 

"Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

30. § 20 Abs. 3 und 4 lauten: 

"(3) Die Kontrollen gemäß Abs. 1 obliegen den in § 25 genannten sowie sonstigen 

Behörden und Organen, deren Befugnisse einschließen, 

1. rur beabsichtigte Transporte das Verlassen des Unternehmens zu 

untersagen, bis diese in einen vorschriftsmäßigen Zustand versetzt 

worden sind, oder 

2. andere geeignete Maßnahmen im Hinblick auf die sichere BefOrderung 

gefährlicher Güter vorzusehen. 

(4) Über Untersagungen oder Maßnahmen gemäß Abs. 3 ist auf Verlangen eine 

Bestätigung auszufertigen." 

14 

31. In § 22 Abs. 1 wird ''Bundesminister rur Inneres" durch ''Bundesminister rur Verkehr, 

Innovation und Technologie" ersetzt. 

32. § 22 Abs. 3 lautet: 

"(3) Der Bundesminister filr Verkehr, Innovation und Technologie hat aus diesen Berichten 

einen gesamtösterreichischen Bericht zu ersteHen, diesen gemäß Artikel 9 Abs. 1 der 

Richtlinie 95150lEG des Rates über einheitliche Verfahren rur die Kontrolle von 

Gefahrguttransporten auf der Straße der Europäischen Kommission zu übermitteln und dem 

Bundesministerium fiir Finanzen, dem Bundesministerium rur Inneres sowie allen 

Landeshauptmännern zur Verfiigung zu stellen." 
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33. § 23 lautet: 

"§ 23. (1) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 3 envachsenden Verpflichtungen darf der 

Absender gefahrliche Güter zur Beförderung auf der Eisenbahn nur übergeben, wenn 

1. er dem Beförderer die erforderlichen Anweisungen ftlr die vorgeschriebene 

Kennzeichnung des Fahrzeugs erteilt und 

2. er, wenn er auf Grund der gemäß § 2 Z 2 in Betracht kommenden Vorschriften hierzu 

verpflichtet ist, die erforderlichen Gefahrenkennzeichnungen am Fahrzeug, in dem 

gefährliche Güter befördert werden, vorschriftsmäßig angebracht hat oder diese mit den 

gefährlichen Gütern zwecks Anbringung übergeben hat. 

(2) Der Beförderer, der die gefährlichen Güter am Abgangsort übernimmt, hat im Rahmen 

des § 7 Abs. 1 durch repräsentative Stichproben insbesondere 

15 

1. zu prüfen, ob die zu befordernden gefahrlichen Güter nach den gemäß § 2 Z 2 in Betracht 

kommenden Vorschriften zur Beförderung zugelassen sind; 

2. sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterlagen dem BeI6rderungsdokument 

beigeftigt sind und weitergeleitet werden; 

3. sich durch eine Sichtprüfung zu vergewissern, dass die Fahrzeuge und die Ladung keine 

offensichtlichen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen, dass keine 

Ausrüstungsteile fehlen, usw.; 

4. sich zu vergewissern, dass bei Kesselwagen, Batteriewagen, Wagen mit abnehmbaren 

Tanks, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern und Gascontainern mit mehreren 

Elementen (MEGC) das Datum der nächsten Prüfung nicht überschritten ist; 

5. zu prüfen, dass die Fahrzeuge nicht überladen sind; 

6. sich zu vergewissern, dass die ftlr die Fahrzeuge vorgeschriebenen 

Gefahrenkennzeichnungen angebracht sind. 

Dies ist anband der Beforderungsdokumente und der Begleitpapiere durch eine Sichtprüfung 

des Fahrzeugs oder des Containers und gegebenenfalls der Ladung durchzuführen. Die 

vorstehenden Bestimmungen gelten bei Anwendung des UIC-Merkblattes 471-3 Punkt 5 als 

erfüllt. Der Beförderer kann jedoch in den Fällen der Z 1, 2, 5 und 6 auf die ihm von anderen 

Beteiligten zur Verfügung gestellten Informationen und Daten vertrauen. 
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(3) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat der BeruHer 

vor und nach dem BeruHen von Flüssiggas in Kesselwagen die hierfiir geltenden besonderen 

Kontrollvorschriften einzuhalten. tf 

34. In § 24 wird "Gefahrzettel" durch "Großzette) (Placards)" ersetzt. 
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35. Der bisherige "6. Abschnitt" erhält die Bezeichnung ''9. Abschnitt", nach § 24 

werdenfolgende neuen Abschnitte eingefügt, wobei das Inhaltsverzeichnis 

entsprechend anzupassen ist: 

"6. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Bef'Orderung gefährlicher Güter aurWasserstraBen 

Besondere Pflichten von Beteiligten 

§ 24a. (l) Der Berorderer, der die gefährlichen Güter an der Ladestelle übernimmt, hat im 

Rahmen des § 7 Abs. I, gegebenenfalls anband der BefOrderungspapiere, insbesondere: 

17 

1 .  zu prüfen, ob die zu befordernden gefährlichen Güter nach den gemäß § 2 Z 3 in Betracht 

kommenden Vorschriften zur Beforderung zugelassen sind; 

2. sich zu vergewissern, daß die vorgeschriebenen Unterlagen an Bord mitgefiihrt werden; 

3. sich zu vergewissern, daß die Verpackungen, Großverpackungen, Großpackmittel (IBC), 

Tankfahrzeuge, Batteriefahrzeuge, Aufsetztanks, Gascontainer mit mehreren Elementen 

(MEGC) ortsbeweglichen Tanks oder Tankcontainer keine offensichtlichen Mängel, keine 

Undichtheiten oder Risse aufweisen, daß keine Ausrüstungsteile fehlen, usw.; 

4. sich zu vergewissern, daß die für die Verpackungen, Großverpackungen, Großpackmittel 

(IBC), Tankfahrzeuge, Batteriefahrzeuge, Aufsetztanks, Gascontainer mit mehreren 

Elementen (MEGC) ortsbeweglichen Tanks oder Tankcontainer vorgeschriebenen 

Gefahrzette1 und Kennzeichnungen angebracht sind; 

5. sich zu vergewissern, daß die fiir das Schiff vorgeschriebenen Kennzeichnungen 

angebracht sind; 

6. sich zu vergewissern, daß die in den schriftlichen Weisungen vorgeschriebene 

Ausstattung an Bord mitgefiihrt wird; 

7. sich zu vergewissern, daß beim Laden, Befordern, Löschen und sonstigen Handhaben von 

gefährlichen Gütern in Laderäumen oder Ladetanks die besonderen Vorschriften beachtet 

werden. 

Der Beforderer kann jedoch in den FälJen der Z 1 bis 4 und 7 auf die ihm von anderen 
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Beteiligten zur Verfiigung gestellten Infonnationen und Daten vertrauen. 

(2) Abweichend von § 3 Z 2 wird bei Tankschiffen mit leeren oder entladenen Ladetanks 

hinsichtlich der erforderlichen Beförderungspapiere der Schiffsfiihrer als Absender 

angesehen. 

(3) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat der BefüHer: 

18  

1 .  sofern erforderlich. bei der Beförderung von Stoffen mit einem Schme1zpunkt � 0 oe eine 

Heizinstruktion mitzugeben; 

2. sicher zu stellen. dass seine Gaspendelleitung beim Laden von geschlossenen 

Tankschiffen über eine, das Schiff schützende Flammendurchschlagsicherung verfügt; 

3. sicher zu steHen. dass der Grenzwertgeber für die Auslösung der Überlauf sicherung die 

von der Landanlage übergebene und gespeiste Stromschleife unterbricht und dass er 

Maßnahmen gegen ein Überlaufen vornimmt; 

4. sicher zu stellen, dass im Bereich des Vor- und des Hinterschiffes geeignete Mittel 

vorhanden sind, um das Schiff auch in Notfallen zu verlassen; 

5. sicher zu stellen, dass in der GasTÜckftihr- oder GaspendelJeitung eine 

Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist, welche das Schiff gegen Detonation und 

Flammendurchschlag von Land aus schützt; 

6. die in den schriftlichen Weisungen verlangten Materialien und zusätzliche 

SchutzausTÜstung dem Schiffsftihrer mitzugeben. 

7. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter 

im Seeverkehr 

Besondere Ausbildung 

§ 24b. (1) Sehen die gemäß § 2 Z 4 in Betracht kommenden Vorschriften eine besondere 

Ausbildung von an der Beförderung gefahrJicher Güter Beteiligten vor, so darf diese in 
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Österreich nur im Rahmen von Lehrgängen durchgefilhrt werden, die vom Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie mit Bescheid anerkannt worden sind. 

(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, ,:"enn die Anforderungen der gemäß § 2 Z 4 in Betracht 

kommenden Vorschriften erfUllt sind und wenn der Anerkennungswerber das 24. Lebensjahr 

vollendet hat und vertrauenswürdig ist. Bei juristischen Personen gelten diese 

Voraussetzungen für jene Personen, denen ein maßgeblicher Einfluß auf die Geschäfte 

zusteht. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung 

nicht mehr gegeben sind. 

(3) Für die Bescheide gemäß Abs. 1 sind Verwaltungsabgaben in nachstehender Höhe zu 

entrichten: 

I. fUr den Anerkennungsbescheid .................................................................. 4 000 S, 

2. fUr den Bescheid über die Änderung der Anerkennung .... . .. . . . ......... ..... ..... 1 000 S. 

8. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Bef"örderung gefährlicher Güter 

im Rahmen der Zivilluftfahrt 

Besondere Ausbildung 

§ 24c (1) Sehen die gemäß § 2 Z 5 in Betracht kommenden Vorschriften eine besondere 

Ausbildung von an der Beförderung gefährlicher Güter Beteiligten vor, so darf diese in 

Österreich nur im Rahmen von Lehrgängen durchgefUhrt werden, die vom Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie mit Bescheid anerkannt worden sind. 

(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn die Anforderungen der gemäß § 2 Z 5 in Betracht 

kommenden Vorschriften erfUllt sind und wenn der Anerkennungswerber das 24. Lebensjahr 

vollendet hat und vertrauenswürdig ist. Bei juristischen Personen gelten diese 
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Voraussetzungen für jene Personen, denen ein maßgeblicher Einfluß auf die Geschäfte 

zusteht. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung 

nicht mehr gegeben sind. 

(3) Für die Bescheide gemäß Abs. 1 sind Verwaltungsabgaben in nachstehender Höhe zu 

entrichten: 

1. rur den Anerkennungsbescheid .................................................................. 4000 S, 

2. rur den Bescheid über die Änderung der Anerkennung ............................. 1 000 S." 

36. § 25 Abs. 3 lautet: 

20 

"(3) Zollorgane haben bei Wahrnehmung der ihnen sonst obliegenden Aufgaben an der 

Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch Überwachung der Einhaltung seiner Vorschriften, 

der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen und der anderen gemäß § 2 in 

Betracht kommenden Vorschriften mitzuwirken. Soweit die ZolJorgane seitens des 

Bundesministeriums tUr Finanzen, des Bundesministeriums ftir Inneres oder des 

Bundesministeriums rur Verkehr, Innovation und Technologie über die rur die BetOrderung 

gefahrlicher Güter geltenden Vorschriften geschult wurden, haben sie überdies auch die in 

Abs. 2 zweiter Satz Z ) bis 3 genannten Befugnisse der Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes. ft 

37. In § 25 Abs. 4 wird "Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr" durch 

''Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

38. In § 26 Abs.2 wird ''Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr" durch 

Bundesminister für Verkehr. Innovation und Technologie" und "Verpackungen 

einschließlich Großpackmittel (IBC)" durch "Verpackungen, einschließlich 

Großverpackungen und Großpackmittel (lBC)" ersetzt. 
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39. § 27 lautet: 

n§ 27. (1) Wer 

I. als Beforderer gefährliche Güter entgegen § 1 3  Abs. 1 a, § 2 3  Abs. 2 oder § 24a Abs. I 
befOrdert oder 

2. als Absender gefiihrIiche Güter entgegen § 7 Abs. 3, § 1 3  Abs. 1 oder § 2 3  Abs. 1 zur 

Be:forderung übergibt oder 

3. als Auftraggeber gefiihr1iche Güter entgegen § 7 Abs. 4 befOrdern läßt oder 

4. Schulungskurse filr Gefahrgutbeauftragte veranstaltet (§ 11), ohne daß diese vom 

Landeshauptmann anerkannt worden sind oder 

5. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung von Lenkern veranstaltet (§ 14), ohne daß 

diese vom Landeshauptmann anerkannt worden sind, 

21 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fanenden 

strafbaren Handlung bildet oder hach anderen Verwaltungsstratbestimmungen mit strengerer 

Strafe bedroht ist. eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 600 000 S, in 

den Fällen der Z 4 oder 5 mit einer Geldstrafe von 10 000 S bis 600 000 S, im Falle ihrer 

Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitssteafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

(2) Wer 

1 .  als Verpacker entgegen § 7 Abs. 5 gefahrliehe Güter verpackt oder Versandstücke mit 

gefahrlichen Gütern zur Befdrderung vorbereitet oder 

2. als Befilller entgegen § 7 Abs. 6, § 2 3  Abs. 3 oder § 24a Abs. 3 Tanks, Ladetanks, 

Batterie-Fahrzeuge, Batteriewagen oder Gascontainer mit mehreren Elementen 

(MEGC) oder Fahrzeuge oder Container fUr Güter in loser Schüttung befUHt oder die 

gefahrlichen Güter zur BefOrderung vorbereitet oder Fahrzeuge nicht kontrolliert oder 

3. als Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder eines 

Kesselwagens entgegen § 7 Abs. 7 nicht für die Einhaltung der ihn 

betreffenden Bestimmungen sorgt oder 

4. als Verlader gefahrliche Güter entgegen § 7 Abs. 8 verlädt oder übergibt oder 

5. als Empfanger entgegen § 7 Abs. 9 die ihn betreffenden Bestimmungen nicht einhält 

oder 

6. entgegen § 11 Abs. 1 keinen oder einen nicht ausreichend qualifizierten 

Gefahrgutbeauftragten benennt oder den Namen nicht mitteilt oder einen 

Gefahrgutbeauftragten benennt oder einsetzt, obwohl dieser entgegen § 11 Abs. 5 

keinen gültigen Schulungsnachweis besitzt, oder 

7. als Unternehmensleiter entgegen § 11 Abs. 2 seine Verantwortung hinsicht1ich des 
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Gefahrgutbeauftragten nicht wahrnimmt oder 

8. als Gefahrgutbeauftragter entgegen § 11 Abs. 2 seine Aufgaben nicht wahrnimmt 

oder 

9. als Lenker entgegen § 13 Abs. 2 bis 4, § 15 Abs. 5 und 6 oder § 18 Abs. 2 und 

4 eine Beforderungseinheit, mit der gefährliche Güter befOrdert werden, in 

Betrieb nimmt oder lenkt, Begleitpapiere oder Ausstattungsgegenstände nicht 

mitfUhrt oder nicht auf Verlangen aushändigt, der Behörde nicht auf Verlangen 

die not wendigen Mengen oder Teile der beforderten gefährlichen Güter zur 

Verfiigung stellt oder die in § 18 Abs. 2 angefUhrten Nach weise oder sonstigen 

Unterlagen vorlegt oder den Bescheid über die Einschränkung der 

Beforderung oder der BefOrderungsgenehmigung nicht mitfUhrt oder nicht auf 

Verlangen aushändigt oder 

10. als Zulassungsbesitzer entgegen § 13 Abs. 5 nicht fUr die Einhaltung der dort 

enthaltenen Bestimmungen sorgt oder 

22 

11. entgegen § 1 6  Abs. 2 erster Satz eine BefOrderungseinheit, mit der gefährliche Güter 

befordert werden, in Betrieb nimmt oder lenkt oder 

12. entgegen § 1 6  Abs. 41etzter Satz die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen nicht 

beachtet oder Anordnungen nicht befolgt oder 

13. einer gemäß § 1 6  Abs. 5 getroffenen Entscheidung zuwiderhandelt oder 

14. die gemäß § 17 Abs. 1 und 2 angeordneten Maßnahmen nicht trifft oder nicht befolgt 

oder 

15. in sonstiger Weise den in § 2 Z 1 bis 3 angefUhrten Vorschriften oder den 

Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu widerhandelt oder 

1 6. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zu widerhandelt oder 

17. den auf Grund der in § 2 Z 1 bis 3 angefUhrten Vorschriften, dieses 

Bundesgesetzes oder einer Verordnung erlassenen Bescheiden zu widerhandelt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 

strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer 

Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 50 000 S, in 

den Fällen der Z 6 bis 8 und 11 bis 14 mit einer Geldstrafe von 1000 bis 50 000 S so wie im 

Fall der Z 9 i Vm § 13 Abs. 4 mit einer Geldstrafe von 5000 bis 50 000 S, im Falle ihrer 

Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

(3) Ist der Lenker auch Verpacker, Befiiller oder Verlader (§ 7 Abs. 5, 6 oder 8), so schließt 

eine Übertretung nach Abs. 2 Z 9 i Vm § 13 Abs. 2 Z 3 eine solche nach Abs. 2 Z 1 i Vm § 7 

Abs. 5, nach Abs. 2 Z 2 i Vm § 7 Abs. 6 oder nach Abs. 2 Z 4 i Vm § 7 Abs. 8 aus. 
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(4) Als vorläufige Sicherheit im Sinne des § 37a VStG, BGBL Nr. 52/ 1 99 1 ,  kann bei 

Verdacht einer Übertretung gemäß Abs. 1 ein Betrag bis 1 00 000 S, bei Verdacht einer 

Übertretung gemäß Abs. 2 ein Betrag bis 30 000 S festgesetzt werden. Der Lenker der 

BefOrderungseinheit gilt als Vertreter des BefOrderers, falls nicht dieser selbst oder ein von 

ihm bestellter Vertreter bei den Amtshandlungen anwesend ist. 

(5) Die Behörde hat im Straf erkenntnis im Sinne des § 57 VStG auch über die aus einer 

Übertretung gemäß Abs. 1 oder 2 abgeleiteten privatrechtIichen Ansprüche des 

Straßen erhalters und der den Aufwand der Katastropheneinsatzorgane tragenden 

Gebietskörperschaft gegen die Beschuldigten zu entscheiden. 

23 

( 6 )  Bei der Einbringung von Fahrzeugen in das Bundesgebiet sind Übertretungen gemäß Abs. 

1 oder 2 auch strafbar. wenn sie auf dem Wege von einer österreichischen 

Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem Gebiet liegt, zur Staatsgrenze begangen 

werden. Auch der Versuch einer solchen Übertretung ist strafbar. 

(7) Organstrafverfügungen gemäß § 50 VStG sind bis zu einer Höhe von 800 S zulässig. 

(8) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 gilt als Tatort der Sitz (die Niederlassung) des Unternehmens 

oder, sofern kein Sitz (keine Niederlassung) des Unternehmens im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes gegeben ist, der Ort der Anhaltung oder, sofern keine Anhaltung im örtlichen 

Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes erfolgt, der Ort des Grenzübertritts." 

40. § 30 lautet: 

"§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 

1 .  hinsichtlich § 8 Abs. 5 der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister fUr Verkehr, Innovation und Technologie, 

2. hinsichtlich § 21 der Bundesminister fUr Inneres und 

3 .  • in allen übrigen Fällen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 

Technologie ... 
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Artikel 11 

Änderung des Schieß- und Sprengmittelgesetzes und der Schieß- und 

Sprengmittelmonopolsverordnung 

24 

1. § 35 des Schieß- und Sprengmiltelgeselzes, BGBI. Nr. 196/1935 idF BGBI. 1 Nr. 191/1999 

erhältfolgende Fassung: 

tI§ 35. ( ) Für die ZuJässigkeit und die Art der Berorderung von Schieß- und Sprengmitteln als 

gefährliche Güter gemäß den in § 2 Z 1 GGBG, BGBL I. Nr. 145/1 998 idF BGBI. I Nr. 

xxxI200 I ,  angeflihrten Vorschriften sind die Bestimmungen des GGBG maßgebend. 

(2) Die näheren Bestimmungen über 

1 .  die Fassungs- und Bezugsausweise, 

2. die beim Gebrauch von Schieß- und Sprengmitteln zu beachtenden Maßnahmen 

und 

3 .  die Verpackung und Kennzeichnung von Schieß- und Sprengmitteln, soweit sie 

nicht von Abs. 1 erfaßt i st, 

werden durch Verordnung getroffen. 

(3) Durch Verordnung wird auch die gewerbsmäßige Unterweisung im Gebrauch von 

Schieß- und Sprengmitteln geregelt." 

2. Die Anlage 11, Abschnitt A und die Anlage 11/ zur Schieß- und 

Sprengmitlelmonopolsverordnung, BGBI. Nr. 204/1935 idF BGBI. I Nr. 19111999 

werden aufgehoben. 

G:\K\GGBGNOV\NOV 2oo/\NOV2ooI ENTWURF2.DOCJanuar 3 1 , 2001 

149/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 27 von 77

www.parlament.gv.at



Es treten in Kraft: 

Artikel III 

Inkrafttreten 

I .  Artikel I Z 2 am 1 .  Juli 200 1 und 

2. alle übrigen Bestimmungen zum in Art 49 Abs. 1 B-VG vorgesehenen Zeitpunkt. 

Artikel IV 

Notifikationshinweis gemäß Artikel 11 de� Richtlinie 98/341EG 

25 

Dieses Gesetz wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34fEG über ein 

Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, welche das 

Verfahren nach der Richtlinie 8311 89IEWG kodifiziert, unter der Notifikationsnummer 

200lfXXXfA notifiziert. 

Artikel V 
Bezugnahme auf Richtlinien 

Durch Artikel I Z 2 dieses Bundesgesetzes werden in österreichisches Recht umgesetzt: 

1 .  die Richtlinie 200 1IXX/EG der Kommission vom XX. XXXXX 200 1 ,  ABI. Nr. L XXX 

vom XX.XXXXXX. 200 1 ,  S. XX und 

2 .  die Richtlinie 200 1IXX/EG der Kommission vom XX. XXXXX 200 1 ,  ABI. NT. L XXX 

vom XX.XXXXXX. 200 1 .  S. XXS 

5 werden später eingefilgt. 
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VORBLATT 

Problem 

1 .  § 2 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) benennt die Fundstellen der für die 

Gefahrgutbeforderung geltenden internationalen Vorschriften für die einzelnen 

Verkehrsträger. Diese Vorschriften werden in einem abgestimmten Rhythmus alle zwei Jahre 

geändert. Die nächste Änderung erfolgt per 1 .  Juli 200 1 .  

2. Einige Bestimmungen der umfassend geänderten internationalen Vorschriften stehen im' 

Widerspruch zum geltenden GGBG. 

3 .  Seit dem lnkrafttreten eingetretene Entwicklungen und beim Vollzug im In- und Ausland 

gemachte Erfahrungen bieten Anlaß für die Änderung einiger weiterer Details im GGBG. 

4. Das Schieß- und Sprengmittelgesetz sowie die Schieß- und Sprengmittelmonopolsverordnung 

enthalten einige formalrechtlich verbindliche, jedoch veraltete Transportregelungen. 

Ziel und Lösung: 

Aktualisierung der betreffenden statischen Verweisung im GGBG, Anpassung des GGBG an die 

geänderten internationalen Bestimmungen und die zwischenzeitliche Entwicklung sowie 

Streichung der erwähnten veralteten Bestimmungen. 

Inhalt: 

1. Änderung der Kundmachungsdaten von in § 2 GGBG zitierten Vorschriften. 

2. Änderungen bei einigen Definitionen, bei den Pflichten der Beteiligten. der Benennung und 

Schulung der Sicherheitsberater, der Gefahrgut-Lenkerausbildung, den KontroU- und 

Strafbestimrnungen sowie der Behördenzuständigkeit. 

3. Streichung der betreffenden Bestimmungen im Schieß- und Sprengmittelgesetz bzw. der 

Schieß- und Sprengmittelmonopolsverordnung, Einführung einer Verweisung auf das GGBG. 
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Alternativen: 

Keine ; die de rzei tige Fassung des § 2 würde k ünftig au f ver alte tes V ö lker - und 

Gemeinschaftsrecht verweisen und d amit gegen in te rnation ales Re cht ve rsto ßen, ein Unterblei ben 

der sonstigen Änderungen dem Sicherhei ts anliegen ni ch t  fOrderliche Vollzugsprobleme bewi rken. 

Vereinbarkeit mit EU-Recht: 

Die Novelle , mi t der lau t  A rt. V auch Ric htlinie n der E G  umgese tzt werden , is t E U -kon fo rm. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Es si nd ke ine wese ntl ichen Aus wirkunge n, jede nfalls aber keine neg ative n zu erw ar te n. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Aus de r fonnalen Anpa ssung und den Detail änderunge n des G GB G  so wie den erw ähn ten 

Streichu nge n erw achsen Bund und Lände rn kei ne neuen An forde rungen und Kosten. 
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Erläuterungen zur GGBG - Novelle 2001 

Allgemeiner Teil 

§ 2 GGBG benennt die FundsteIlen der filr die Gefahrgutberörderung geltenden internationalen 

Vorschriften fiir die einzelnen Verkehrsträger. Materielle Grundlage fiir diese Vorschriften bilden, 

soweit es sich um allen Verkehrsträgern gemeinsame Regelungsbereiche handelt, die filr die 

weltweite Anwendung konzipierten Empfehlungen der Vereinten Nationen filr die Beförderung 

gefahrlicher Güter. Änderungen dieser Empfehlungen werden jeweils in einem 

Zweijahresrhythmus blockweise verlautbart und im Interesse der Wahrung der Einheitlichkeit in 

einem analogen Zweijahresrhythmus im Rahmen von internationalen Übereinkommen und 

zusätzlich für den Bereich des Straßen- und Schienenverkehrs in der EU im Rahmen von 

Richtlinien umgesetzt. Die nächste Änderung, die mit einer umfassenden Umstrukturierung der 

Texte einhergeht, erfolgt per 1 .7.2001 .  Die statischen Verweisungen im § 2 GGBG sind 

rechtzeitig anzupassen. 

Neben der Umsetzung von Änderungen der UN-Empfehlungen und der formalen Neugestaltung 

der Texte sind im Teil 1 des umstrukturierten ADRfRID/ADN neue Definitionen und 

Bestimmungen über die Pflichten der an der GefahrgutbefOrderung Beteiligten enthalten, die sich 

nicht mit jenen des geltenden GGBG decken, so daß Anpassungen erforderlich sind. 

Zugleich sollen einige weitere Details im GGBG unter Berücksichtigung von seit dem 

Inkrafttreten eingetretenen Entwicklungen und beim Vollzug im In- und Ausland gemachten 

Erfahrungen geändert bzw. redaktionel l verbessert werden. 

Schließlich sollen im Schieß- und Sprengmittelgesetz sowie in der Schieß- und 

SprengmittelmonopoIsverordnung einige formalrechtlich verbindliche. jedoch weitgehend 

veraltete Bestimmungen hinsichtlich BefOrderung zur Vermeidung von Vollzugsproblemen unter 

Verweisung auf das GGBG gestrichen werden .. 
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Besonderer Teil 

Zu Artikel I (Änderungen des GGBG): 

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 1 Z 4): 

Redaktionelle Anpassung wegen der In den UN-Empfehlungen neu eingeführten 

Großverpackungen. 

Zu Z 2 ( §  2): 

Mit der Neufassung des § 2 werden die darin angegebenen FundsteIlen aktualisiert. In Z 1 a und 

2 a wird nunmehr auf die letzte Fassung der Anlagen des ADR / des RID und nicht mehr auf die 

jeweil ige Fassung (siehe Artikel V) der Anlagen I des Anhangs der Richtl inien 94/55/EG und 

96/49/EG verwiesen, weil darin auf die Anlagen des ADR / das RID zuruckverwiesen wird. 

Zu Z 3 (§ 3 Z 2 bis 7): 

Die Änderungen der Definitionen Absender, Verpacker, Beruller, Betreiber. Verlader und 

BefOrderer erfolgen in Anpassung an jene in Teil I, Abs. 1 .2. 1 des umstrukturierten 

ADRIRID/ADN. 

Zu Z 4 (§  3 Z 7a und 7b): 

Teil I, Abs. 1 .2. 1 des umstrukturierten ADRIRID/ ADN enthält auch eine Definition des Begriffs 

BefOrderung, die vor allem auch der Abgrenzung zum Anwendungsbereich des Lager- und 

Störfallrechts (Seveso 11 - RichtJinie) dient, sowie eine Definition des Empflingers, der in Abs. 

1 .4.3 .2 des umstrukturierten ADRIRID/ADN als zusätzlicher Beteiligter mit entsprechenden 

Pflichten aufscheint. Auch daran ist das GGBG anzupassen. 
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30 
Zu Z 5 (§ 3 Z 1 0  lit. b): 

Verbesserung eines (der deutschen Fassung der Richtlinie 94/55/EG entstammenden) 

redaktionellen Fehlers bei der Begriffsbestimmung "Unternehmen". 

Zu Z 6 (§ 4 erster Satz) : 

Siehe Z I .  

Zu Z 7 (§  4 Z 4) 

Redaktionelle KlarsteIlung zum Gegenstand der Aufschriften, Gefahrzettel und sonstigen 

Informationen sowie Berücksichtigung des neu eingefiihrten Begriffs "Großzettel (Placards). 

Zu Z 8 (§ 5 Abs. 2, 3, 4 und 7): 

Berücksichtigung der Änderung im BMG. 

Zu Z 9 (§ 6 Z 1 ) : 

Da die dem § 1 0  Abs. 1 Z 2 des GGSt entstammende Bestimmung nur die Zulassung der 

Fahrzeuge betreffen soll, ist der Wortlaut entsprechend zu fassen. 

Zu Z 1 0  ( §  6 Z 4): 

Siehe Z 7. 

Zu Z 1 1  (§  7): 

Mit Rücksicht auf Kapitel 1 .4 von Teil  1 des umstrukturierten ADRIRIDI ADN 

(Sicherheitspflichten der Beteiligten) muß § 7 neu gefaßt werden. Wesentlich ist dabei, daß sich 

die Sicherheitspflichten aUer Beteiligten generell aus Abs. 1 (Abs. 1 .4. 1 von Teil 1 des 
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3 1  
umstrukturierten ADRIRIDI ADN) ergeben. Die beispielhaften Aufzählungen in den in den Abs. 

2 bis 9 bzw. §§ 13, 23 und 24a (siehe Abs. 1.4.2 und 1.4.3 von Teil 1 des umstrukturierten 

ADRIRID/ADN) dienen der Verdeutlichung des Ausmaßes und der Abgrenzung der Beteiligung 

an der allgemeinen Sicherheitsvorsorge. Wegen größerer Unterschiede bei den Verkehrsträgern 

wurden die Pflichten der BefOrderer getrennt in den verkehrsträgerspezifischen Abschnitten 

aufgenommen (siehe Z 2 1 ,  33  und 35). 

Zu Z 1 2  (§8 Abs. 2. 5 und 6) : 

Siehe Z 8.  

Zu Z 13  (§ 8 Abs. 3 Z 4 ): 

Siehe Z I .  

Zu Z 1 4  (§  9 Abs. 3) und Z 1 5  (§ 1 0  Abs. 1 und 2):  

Siehe Z 8 .  

Zu Z 16  ( §  1 1  Abs. 1 ): 

Da der Geltungsbeginn der Bestimmung (3 1 . 1 2. 1 999) bereits zurückliegt, ist er zu streichen. Die 

Geltung beginnt fiir das einzelne Unternehmen ab dem Zeitpunkt, zu dem die einschlägige 

Unternehmenstätigkeit erstmals erfolgt und endet frühestens mit der Erstellung des Jahresberichts 

gemäß Abs. 2 Z 3. Weiters wird klargestellt, daß von den Vorschriften gemäß § 2 Z 1, 2 oder 3 

nicht erfaßte Tätigkeiten (z.B. generell freigestellte Beförderungen, BefOrderungen in nicht 

erfaßten Fahrzeugen) § 1 1  Abs. 1 nicht unterliegen. Überdies werden die Erweiterungen des 

Anwendungsbereichs auf das Befiillen und Verpacken sowie die materiellrechtlichen Aussagen 

der Protokollerklärung (siehe die Erläuterungen zur Regierungsvorlage der Stammfassung von 

§ 11 Abs. 1 )  in den Text übernommen. Die Mitteilung hat stets an den Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie zu erfolgen, wobei die Mitteilungspflicht auch fiir jede 

Änderung der Benennung besteht. 
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Zu Z 1 7  (§ 1 1  Abs. 2 Z 3 letzter Satz): 

In Anlehnung an vergleichbare Fälle wird eine Frist fiir die Erstellung der Jahresberichte 

vorgesehen. 

Zu Z 1 8  (§ 1 1  Abs. 7): 

Zusätzl ich zum Anerkennungsverfahren werden Bestimmungen über die Änderung der 

Anerkennung und die Zuständigkeit rur Berufungen aufgenommen. Die Pflicht zur Bestellung 

eines Verantwortl ichen mit Hauptwohnsitz in Österreich wird gestrichen. Die Texte von § 1 1  

Abs. 7 und § 14  Abs. 3 werden einander angeglichen. 

Zu Z 1 9  (§ 1 2) :  

Siehe Z 8. 

Zu Z 20 (§ 1 3  Abs. 1 Z 2): 

Siehe Z 7 .  

Z u  Z 2 1  (§  I 3  Abs. J a): 

Im Rahmen des § 7 Abs. 1 (siehe Erläuterungen zu Z J 1 )  werden hier Pflichten des 

StraßenbefOrderers konkretisiert. 

Zu Z 22 (§ 1 3  Abs. 2 Z 3): 

Siehe Z 7. 

Zu Z 23 (§ 1 3  Abs. 3): 
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Zusätzlich zum Verlust wird nunmehr auch die vorübergehende Überlassung von 

Original dokumenten zwecks Änderung von Eintragungen geregelt. 

Zu Z 24 (§ 1 4  Abs. 3): 

Änderungen analog Z 1 8. 

Zu Z 25  (§ 14 Abs. 8): 

Enthält die analoge Änderung zu § 1 1  Abs. 7 letzter Satz. 

Zu Z 26 (§ 1 5  Abs. 1 und 2): 

Abs. l wird um eine weitere auf Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 96/3 5fEG beruhende Bestimmung 

(neben jener in Abs. 6, letzter Satz) ergänzt, womit die Rechte der bei Gefahrgutkontrollen tätigen 

mobiJen Prüflabors betätigt werden. Weiters stellt Abs. 2 klar, daß auch der Einsatz der 

Sachverstäßdigen der Anordnung durch die Behörde unterliegt. 

Zu Z 27 (§ 1 6  Abs. 1): 

Bei im Zuge von Gefahrgutkontrollen festgestel lten Mängeln ist eine Unterscheidung zwischen 

solchen zu treffen, bei denen Gefahrdungen zu erwarten bzw. nicht auszuschließen sind und 

solchen, bei denen rein fonnale Verstöße vorliegen (z.8. geringfügige Abweichungen bei den 

Abmessungen und dem Erscheinungsbild von Gefahrzetteln). Da jedoch in der geltenden Fassung 

nur zwischen an Ort und Stelle behebbaren und anderen Mängeln unterschieden wird, können die 

Kontrollorgane die Anordnung der Unterbrechung auch bei gefahrdenden Mängeln aufheben. 

wenn sie diese rur an Ort und Stelle behoben erachten, was selbst für Sachverständige nicht 

immer leicht zu beurteilen ist. Hingegen ist bei an Ort und Stelle nicht behebbaren Mängeln auch 

dann, wenn offensichtlich keine Geflihrdung zu erwarten ist, die Weiterfahrt erst nach 

Durchlaufen eines aufwendigen Behördenverfahrens möglich. Auf Grund der damit zumeist 

verbundenen erheblichen Dauer der Aufenthalte sind die an diese Bestimmungen gebundenen 
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KontroUorgane häufig dem ungerechtfertigten Vor wurf schikanösen Verhaltens ausgesetzt. zumal 

§ 58 StVO einen wesentlich weiteren Spielraum vorsieht. Schließlich ist auch der Fall zu 

berücksichtigen, daß keine Mängel festgestellt werden . 

Zu Z 28 (§ 1 6  Abs. 4 und 5): 

Wie in § 1 5  Abs. 1 und § 16 Abs. 3 geht der im Rahmen der Kontrollbestimmungen verwendete 

Sachverständigenbegriffüber jenen der gemäß § 2 GGBG in  Betracht kommenden Vorschriften 

(Verpackungs-, Tankprüfstellen etc.) hinaus. Der Hinweis auf § 26 hat daher in allen 

Bestimmungen der §§  1 5  und 1 6  zu unterbleiben. 

Zu Z 29 (§ 16 Abs .  7 Z »: 

Siehe Z 8. 

Zu Z 30 (§ 20 Abs. 3 und 4): 

Die nunmehr weiter gefaßte Formulierung stellt klar, daß die Kontrollen in Unte�ehrnen neben 

den verkehrsträgerspezifischen Aufsichtsbehörden und -organen auch a llen jenen obliegt, bei 

denen d ie Maßnahmen zur sicheren Beförderung geHihrlicher Güter aueh Maßnahmen im 

Rahmen ihres Schutzbereichs (z.B. sicherer Anlagenbetrieb, Schutz von ArbeitnehmerInnen ete.) 

abdecken. Über die gemäß § 1 5  bzw. den sonstigen Schutzregelungen (vgl. § 1 Abs. 4) 

bestehenden Verpflichtungen hinausgehende Verpflichtungen zur Kontrolle werden nicht 

begründet ("können" in Abs. 1 ). 

Zu Z 3 1  (§ 22 Abs. 1 ): 

Da die Beriehtspflicht den Bereich des Gefahrgutbef 'örderungsrechts betrifft, sind die Berichte 

an den hierfiir zuständigen Bundesminister fiir Verkehr. Innovation und Technologie zu richten. 

Der bislang zuständige Bundesminister fiir Inneres wird dadurch entlastet. 
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35 
Zu Z 32 (§ 22 Abs. 3): 

Folgeänderung zur Änderung Z 3 1 .  

Zu Z 3 3  (§23) : 

Im Abs. 1 war die Einfilhrung der Großzettel (placards) zu berücksichtigen Im Abs. 2 werden im 

Rahmen des § 7 Abs. 1 (siehe Erläuterungen zu Z 1 1 ) Pflichten des Eisenbahnbeförderers 

konkretisiert. Da sich die Bestimmungen der bislang geltenden Abs. 2 und 3 bereits aus § 7 Abs. 

6 und 7 (siehe 1 .4.3.3 bis 1 .4.3.5 von Teil 1 des umstrukturierten RIO) bzw. aus § 3 Z 5 ergeben. 

können sie entfal len. 

Zu Z 34 (§ 24): 

Siehe Z 7. 

Zu Z 35 (6 . . 7. und 8. Abschnitt. § 24a. 24b und 24c): 

Der 6. Abschnitt enthält nunmehr besondere Bestimmungen über die Beförderung geflihrlicher 

Güter auf Wasserstraßen. In § 24a Abs. I werden im Rahmen des § 7 Abs. 1 (siehe Erläuterungen 

zu Z 1 1 ) Pflichten des Beförderers auf Wasserstraßen konkretisiert. Abs. 2 enthält eine 

spezifische Abweichung zum Absenderbegriff des § 3 Z 2.  

Der 7. Abschnitt enthält nunmehr besondere Bestimmungen über die Beförderung geflihrlicher 

Güter im Seeverkehr. § 24b betrifft die besondere Gefahrgutausbildung im S eeverkehr. 

Unterabschnitt 1 .3 des umstrukturierten IMDG-Codes sieht die Schulung einer Reihe an der 

Seebeförderung geflihrlicher Güter Beteiligter vor und legt dafür gewisse Inhalte fest. Die 

gegenständliche Regelung wird eingefügt, da diesbezüglich bisher weder dem GGBG selbst noch 

dem SSEG eine eindeutige Zuständigkeitsbestimmung zu entnehmen war. 

Der 8. Abschnitt enthält nunmehr besondere Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher 

Güter im Rahmen der Zivilluftfahrt. § 24c betrifft die besondere Gefahrgutausbildung im 

Luftverkehr. Teil 6 der ICAO-TI sieht die Schulung einer Reihe an der Luftbeförderung 
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geflihrlicher Güter Beteiligter vor und legt dafilr gewisse Inhalte fest. 6 ;  1 . 1 .2 ICAO-TI 
verlangt die behördliche Überprüfung und Anerkennung der Schulung von Personal des 

Operators und empfiehlt die Festlegung von Verfahren auch hinsichtlich der übrigen 

Betroffenen. Unterabschnitt 1 .5 der IA TA-DGR geht auch in diesen Fällen von einer 

obligatorischen behördlichen Überprüfung und Anerkennung aus. 

3 6  

Die gegenständliche Regelung wird eingefiigt, da diesbezüglich bisher weder dem GGBG 

selbst noch dem LFG eine eindeutige Zuständigkeitsbestimmung zu: entnehmen war. Sie geht 

über die unbedingt notwendigen Anforderung der ICAO-Tl insofern hinaus, als sie zwischen 

6; 1 . 1 .2 Satz 1 und 2 nicht unterscheidet, die dort genannten Schulungen also jedenfalls der 

Anerkennung des BMVIT unterwirft. 

Für den Operator kann der Bescheid auch Spruchteil einer Bewilligung gemäß §§ 1 0 1  ff LFG 

sein. 

Hinsichtlich der persönlichen Voraussetzungen fiir die Erteilung und der Möglichkeit des 

Widerrufs sind die Bestimmungen jenen nachgestaltet, die bereits rur andere Verkehrsträger im 

GGBG bestehen. 

Zu Z 36 (§ 25 Abs. 3) :  

Entsprechend der Wichtigkeit möglichst umfassender und effizienter Gefahrgutkontrollen sind 

alle bestehenden Ressourcen. somit auch jene des Zolls, so weit wie möglich zu nutzen. Sind vom 

BMF, BMI oder BMVIT im Gefahrgutrecht geschulte Zollorgane vorhanden, so ist diesen daher 

auch die entsprechende Befugnis zu Gefahrgutkontrollen einzuräwnen. Beschränkungen wie eine 

Bindung ausschließlich an Ausbildungen durch das BMI gemäß § 1 4  Abs. 7 (Gefahrgut­

Lenkerausbildung) bzw. das zwingende Einschalten von Organen des öffentlichen 

S icherheitsdienstes sind aus den dargelegten Erwägungen nicht beizubehalten. Das BMI und die 

genannten Organe werden dadurch ent1astet. 

Zu Z 37 (§ 25 Abs. 4) und Z 38 (§ 26 Abs. 2): 

Siehe Z 8 bzw. Z 1 .  
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3 7  
Zu Z 3 9  (§ 27 ): 

Da die Bestimmungen über Mindeststrafen bei Verstößen gegen bis in kleinste Details  

ausfonnulierte Pflichten, wie s ie  insbesondere in den Aufzählungen der §§  7, 13  und 23 (künftig 

auch 24a) enthalten sind, infolge des im Verwaltungsstrafrecht geltenden Kumulationsprinzips 

ein Summieren von Geldstrafen bewirken, das oft im krassen Mißverhältnis zur Schwere der 

Verstöße und zum Verschulden steht, waren sie für die betreffenden Ziffern des § 27 zu streiche�;
. 

in Fällen individuell zu bewertender Tatbestände (z.B. alkoholisierter Gefahrgutlenker) waren 

sie hingegen zu belassen. Zur Vereinfachung der Zitierung wurden überdies alle einen bestimmten 

Beteiligten (z.B. Absender, Lenker) betreffenden Tatbestände jeweils in einer einzigen Z 

zusammengefaßt. Wie in vergleichbaren anderen Fällen (z.B. FSG) wurde das Höchstmaß der 

Ersatzfreiheitsstrafe auf sechs Wochen angehoben. Abs. 7 sieht, neben der bei geringfiigigen 

Verstößen, insbesondere gegen Formvorschriften (z.B. geringfilgige Abweichungen bei den 

Abmessungen und dem Erscheinungsbild von Gefahrzetteln) jedenfalls gegebenen 

Anwendbarkeit der außerordentlichen Milderung bzw. des Absehens von der Strafe gemäß § §  20 

und 2 1  VStG, auch die Zulässigkeit von Organstrafverfügungen bis S 800 vor. Die Festlegung 

des Tatortes in Abs. 8 orientiert sich an der vergleichbaren Bestimmung in § 39 Abs. 2 A WG. 

Zu Z 40 (§ 30):  

Berücksichtigung der Änderung im BMG bzw. in Z 2 Folgeänderung zur Änderung Z 3 1 .  
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Zu Artikel 11 (Schieß-

SprengmittelmooopoJsverordnung): 

und Sprengmittelgesetz, Schieß-
38 

und 

Das in Form und Inhalt weitgehend veraltete Gesetz und die ebenfalls veraltete Verordnung aus 

dem Jahr 1 935 treten gemäß § 4 iVm Anlage 1 zum 1 .  BRBG, BGBL I Nr. 1 91 / 1999, spätestens 

mit 3 1 .  12. 2009 außer Kraft, sofern sie nicht vorher aufgehoben oder wiederverlautbart werden. 

Da beides in nächster Zeit nicht zu erwarten ist, waren zumindest die zu spezieiten 

Vollzugsproblemen Anlaß gebenden Beforderungsregelungen zugunsten einer Verweisung auf 

das GGBG aufzuheben. 

Zu Artikel 111 (Inkrafttreteo): 

Z 1 berücksichtigt das Datum des Inkrafttretens des umstrukturierten ADRIRID bzw. der in 

Artikel V angefiihrten Richtlinien. Für die sonstigen Änderungen sieht Z 2 ehestmögliches 

Inkrafttreten vor. 

Zu Artikel IV (Notifikationshinweis): 

Der Hinweis berücksichtigt Art. 1 2  der Richtlinie 98/34IEG sowie, hinsichtlich seiner 

Formulierung, das Rundschreiben des BMWA vom 1 7. November 1 998, GZ 20.624/92-II/ 1I98. 

Zu Artikel V (Bezugnahme auf Richtlinien): 

Gemäß den genannten Richtlinien ist auf diese im Text des diese umsetzenden nationalen 

Rechtsinstruments Bezug zu nehmen. 
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TextgegenUberstellung 

Geltende Fassun2: 

§ 2. FOt die Beförderung gefllhrlicher GUter gemäß § I Abs. I gelten folgende 

Vorschriften: 

I .  tur die Beförderung gemäß § 1 Abs. I Z I 

a) innerhalb Österreichs sowie mit einem in einem Mitgl iedstaat des 

EuropIlischen Wirtschaftsraums registrierten oder zum Verkehr 

zugelassenen Fahrzeug von Österreich in einen Mitgl iedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums und von einem Mitgliedstaat des 

EuropIlischen Wirtschaftsraums nach Österreich: 

die Anlagen A und B der Richtlinie 94/SS/EG des Rates vom 2 1 .  

November 1 994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten tur den Gefahrguttransport auf der Straße, ABI. Nr. L 3 1 9  

vom 12. 1 2. 1 994, S. 7 ,  i n  der Fassung der Richtlinie 1 999/47 /EG der 

Kommission vom 2 I .  Mai 1 999, AbI. Nr. L 1 69 vom 5. Juli 1 999, S. I ;  

b) in allen übrigen Fällen: 

das Europäische Übereinkommen Ober die internationale Beförderung 

'FundsteIle wird später eingefUgt. 

Vor2escb lagene Fassung: 

Artikel I 

Das Gefahrgutbeförderungsgesetz. BGBI. I Nr. 145/ 1 998, in der Fassung der GGBG� 

Novelle 1 999, BGBI. I Nr. 1 08/ 1 999 wird wie folgt geändert: 

2. § 2 laulel: 

"§ 2. FOr die Beförderung gefllhrlicher GUter gerllß § l Abs. 1 gelten folgende 

Vorschriften: 

J .  tur die Beförderung gemllß § 1 Abs. I Z I 

a) innerhalb Österreichs sowie mit einem in einem Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums registrierten oder zum Verkehr 

zugelassenen Fahrzeug von Österreich in einen Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums und von einem Mitgl iedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums nach Österreich: 

die Anlagen A und B des Europaischen Übereinkommens über die 

internationale Beförderung gefährlicher GOter auf der Straße (ADR), 

BGBI. Nr. 522/1 973, in der Fassung BGBI. I I I  Nr. XXXI200I '; 

b) in allen Obrigen Fällen: 

das Europäische Übereinkommen Ober die internationale Beförderung 
--- .. _------- --------------

I 
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gefährlicher GUter auf der Straße (ADR), BGBI. Nr. 5221 1973, in der 
Fassung der Änderung der Anlagen A und B, BOBI. 1 11 Nr. 2 1 1 / 1998; 

2. rur die Beförderung gemäß § 1 Abs. I Z 2 

a) innerhalb Österreichs sowie von Österreich in einen Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums und von einem Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums nach Österreich: 

der Anhang der Richtlinie 96/49/EG des Rates vom 23. Juli. 1 996 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten rur die 

Eisenbahnbefbrderung gefllhrlicher GOter, ABI. Nr. L 235 vom 1 7.9. 1 996, 

S. 25, in der Fassung der Richtl inie 1 999/48/EG der Kommission vom 2 1 .  

Mai 1 999, ABI. Nr. L 1 69 vom S .  Juli 1 999, S. 59; 

b) in allen Ubrigen Flllen: 

das Übereinkommen Uber den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF). 

Anhang B - Einheitl iche Rechtsvorschriften rur den Vertrag Uber die 

internationale Eisenbahnbeförderung von GUtem (CIM), Anlage I -

Ordnung rur die internationale Eisenbahnbefbrderung gefllhrlicher GUter 

(RIO), BGBI. Nr. 1 371 \ 967, in der Fassung der Änderung BGBI. 111 Nr. 

1 31 \999; 

c) Befbrderungen von oder nach den Republiken der ehemaligen 

Sowjetunion. die nicht Vertragsparteien des COTIF sind. mit 
�- -----------_ .. _-- -- ---------- --

2Fundstelle wird später eingefilgt. 

)Fundstelle wird später eingefilgt. 

4Fundstelle wird später eingerugt. 
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geflthrlicher Güter auf der Straße (ADR), BOBI. Nr. 522/1 973, in der 
K � 2 Fassung der Anderung der Anlagen A und B, BGBI. 111 Nr. 001 ; 

rur die Beförderung gemäß § I Abs. I Z 2 

a) innerhalb Österreichs sowie von Österreich in einen Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums und von einem Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums nach Österreich: 

die Ordnung rur die internationale Eisenbahnbeförderung geflthrlicher 

GUter (RIO), BGBI. Nr. 1 37/1 967, in der Fassung der Änderung BGBI. 111 
Nr. XXXI200 I ); 

b) in allen übrigen Fallen: 

das Übereinkommen Ober den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), 

Anhang B - Einheitliche Rechtsvorschriften rur den Vertrag ober die 

internationale Eisenbahnbefbrderung von GOtern (CIM), Anlage 1 -
Ordnung rur die internationale Eisenbahnbefbrderung geflthrlicher GUter 

(RIO), BGBI. Nr. 1 37/1 967, in der Fassung der Änderung BGBI. III Nr. 

XXX/200 1 4  
c) Befbrderungen von oder nach den Republiken der ehemaligen 

Sowjetunion, die nicht Vertragsparteien des COTIF sind, mit 

2 
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Eisenbahnwagen, die zum Eisenbahnverkehr in einem Staat zugelassen 

sind, der nicht Vemagspartei des COTIF ist, dUrfen auf österreichischem 

Gebiet auch auf Grund der Regelungen eines Sondertarifs durchgefllhrt 

werden. Eisenbahnunternehmen, die Befbrderungen gemäß diesen 

Regelungen durchzuruhren beabsichtigen, haben um Bewill igung durch 

den Bundesminister ftlr Wissenschaft und Verkehr anzusuchen. Diese ist 

zu erteilen, wenn durch geeignete Maßnahmen und Auflagen sichergestellt 

ist, daß ein der Regelung in lit. b gleichwertiger Sicherheitsstandard 

gewahrt bleibt; 

3 .  fUr die Befbrderung gemäß § 1 Abs. J Z 3 :  

die §§ 5, 9, 1 2, 1 3, 14, 1 6, 35, 40, \03, 1 09 und 1 1 9 des Schiffahrtsgesetzes, 

BGBI. I Nr. 62/1 997, und die Verordnung des Bundesministers rur 

Wissenschaft und Verkehr Ober die BeWrderung gefllhrlicher GUter auf 

Wasserstraßen (ADN-Verordnung), BGBI. fI Nr. 295/1 997 in der jeweils 

geltenden Fassung; 

4. rur die Befbrderung gemäß § I Abs. I Z 4: 

Kapitel VII  des SOLAS · Übereinkommens gemäß § 2 Abs. I SSEG. BGBI. 

Nr. 387/ 1 996 mit nachstehenden Codes: 

a) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), 

b) International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 

Dangerous Chemieals in Bulk (IBC Code), 

c) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (BCH Code), 

d) International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 

Liquified Gases in Bulk (IGC Code), 

e) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquified 
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3 .  

4. 

3 

Eisenbahnwagen, die zum E isenbahnverkehr in einem Staat zugelassen I 
sind, der nicht Vertragspartei des COTIF ist, dürfen auf österreichischem I 

Gebiet auch auf Grund der Regelungen eines Sondertarifs durchgeftlhrt 
I 

werden. Eisenbahnunternehmen, die Befbrderungen gemlß diesen 

Regelungen durchzufllhren beabsichtigen, haben um Bewilligung durch 

den Bundesminister fllr Verkehr, Innovation und Technologie anzusuchen. 

Diese ist zu erteilen, wenn durch geeignete Maßnahmen und Auflagen 

sichergestellt ist, daß ein der Regelung in lit. b gleichwertiger 

Sicherheitsstandard gewahrt bleibt; 

rur (fie BeWrderung gemlß § l Abs. J Z 3 :  

die §§ 5, 9, 1 2, 1 3 , 1 4 ,  1 6, 35, 40, \03, \ 09 und 1 1 9 des Schiffahrtsgesetzes, 

BGBI.  I Nr. 621 1 997 idF BGBI. I Nr. 9/ 1 998 und die Verordnung des 

Bundesministers rur Wissenschaft und Verkehr Ober die BeWrderung 

gefährlicher GOter auf Wasserstraßen (ADN�Verordnung), BGBI. II Nr. 

295/1 997 in der jeweils geltenden Fassung; 

rur die Befbrderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 4 :  

Kapitel V I I  des SOLAS • Übereinkommens gemäß § 2 Abs. 1 SSEG, BGBI. 

Nr. 387/1 996 mit nachstehenden Codes: , 

a) International Maritime Dangerous (Ioods Code (IMDG Code), 

b) International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 

Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code), 

c) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemieals in Bulk (BCH Code), 

d) International Code for the Construction and Equipment ofShips Carrying 

Liquified Gases in Bulk (lGC Code), 

e) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquified 
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5.  

2. 

3. 

4. 

5.  

6 .  

Gases in Bulk (GC Code) und 

f) Code for Existing Ships Carrying Liquitied Gases in Bulk; 

für die Bellirderung gemäß § l Abs. 1 Z 5 :  
Anhang 1 8  des Abkommens Uber die internationale Zivilluftfahrt, BGBI. Nr. 

97/ 1 949 mit nachstehenden technischen Anweisungen: 

International Civil Aviation Organization • TechnicaJ Instructions for the Safe 

Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO - TI) Edition 1 999-2000. 

Absender ist der Absender gemäß Beförderungsvertrag. Erfolgt die 

Beförderung ohne Befbrderungsvertrag, so ist Absender, wer die Beförderung 

angeordnet hat. Wurde die Befbrderung nicht angeordnet, so gilt der 

Bellirderer als Absender. 

Verpacker ist, wer die gefllhrlichen GUter in Verpackungen einschließlich 

Großpackmittel (lBC), einfüllt oder die VersandstUcke für die Bellirderung 

vorbereitet. 

Befüller ist, wer die gefllhrlichen GUter in einen Tank oder in ein Fahrzeug für 

GUter in loser SchUttung oder in einen Container rur GUter in loser SchUttung 

einftlllt oder das befüllte Fahrzeug oder den beftlilten Container rur die 

Befbrderung vorbereitet. 

Betreiber eines Tankcontainers ist, wer als Eigentümer, Einsteller oder 

sonstiger Vertllgungsberethtigter den Tankcontainer für die Bellirderung 

gefllhrlicher GUter verwendet. 

Verlader ist, wer die gefllhrlichen GUter in VersandstOcken, einschließlich 

Großpackmittel (IBC) in ein Fahrzeug oder in einen Container verlAdt oder die 

gefllhrlichen GUter in VersandstUcken. einschließlich Großpackmittel (IBC) 
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5. 

3. 

"2. 

3 .  

1 4. 

5. 

Gases in Bulk (GC Code) und 

f) Code ror Existing Ships Carrying Liquified Gases in Bulk; 

rur die Beförderung gemäß § l Abs. 1 Z 5 :  

Anhang 1 8  des Abkommens Uber die internationale Zivilluftfahrt, BGB\. Nr. 

97/ 1949 mit nachstehenden technischen Anweisungen: 

International Civil Aviation Organization . Technical lnstructions for the Safe 

Transport of Dangerous Goods by Air (fCAO • Tl) Edition 2001 -2002" 

§ J Z 2 bis 7 lauten: 

Absender ist das Unternehmen, das selbst oder für einen Dritten gefllhrliche 

GUter versendet. Erfolgt die Beft'lrderung auf Grund eines 

Befbrderungsvertrages, so gilt als Absender der Absender gemäß diesem 

Vertrag. 

Verpacker ist das Unternehmen, das die gefllhrlichen GUter in Verpackungen, 

einschließlich Großverpackungen und Großpackmittel (IBC) einftllit und 

gegebenenfalls die Versandstücke zur Bellirderung vorbereitet. 

ßeftlller ist das Unternehmen, das die gefllhrlichen Güter in einen Tank 

4 

(Tank fahrzeug, Kesselwagen, Aufsetztank, Wagen mit abnehmbaren Tanks, 

ortsbeweglichen Tank oder Tankcontainer), in einen Ladetank (Tankschiff), in 

ein Batterie-Fahrzeug, einen Batteriewagen oder MEGC oder in ein Fahrzeug 

oder einen Container tllr GUter in loser SchOttung eintllllt. 

Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder e ines 

Kesselwagens ist das Unternehmen, auf dessen Namen der Tankcontainer, der 

ortsbewegliche Tank oder der Kesselwagen registriert, eingestellt oder sonst 

rur den Verkehr zugelassen ist. 
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5 

oder in einem Container dem Betbrderer unmittelbar zur Betbrderung 6. Verlader ist das Unternehmen, das die gefl1hrlichen GUter in ein Fahrzeug oder i 
übergibt. in einen Container verlädt. 

7. Betbrderer ist, wer mit oder ohne Betbrderungsvertrag Betbrderungen gemäß § 7. ßetbrderer ist das Unternehmen, das die Betbrderung mit oder ohne 
1 Abs. I durchftlhrt. Befbrderungsvertrag durchftlhrt." 

4. Nach .� J Z 7 werden folflende Z 7a und 7b einflefüfll: 

-_ ...... _ ..... -... __ ... __ ... -

"7a. Be�rderung ist die Ortsveränderung der gefl1hrlichen GOter einschließlich der 

transportbedingten Aufenthalte und einschließlich des verkehrsbedingten 

Verwei lens der gefl1hrlichen GUter in den Fahrzeugen, Tanks und Containern 

vor, während und nach der Ortsveränderung. Die vorliegende Definition 

schließt auch das zeitweilige Abstellen gefl1hrlicher Güter ftlr den Wechsel der 

Betbrderungsart oder des Befflrderungsmittels (Umschlag) ein. Dies gilt unter 

der Voraussetzung, daß die Befflrderungsdokumente, aus denen Versand- und 

Empfangsort feststel lbar sind, auf Verlangen vorgelegt werden, sowie - außer 

ftlr Kontrollzwecke der zuständigen Behörde - unter der Voraussetzung, daß 

VersandstUcke und Tanks während des zeitweiligen Aufenthalts nicht geöffuer 

werden. 

7b. Empfllnger ist der Empfllnger gemäß Betbrderungsvertrag. Bezeichnet der 

Empfllnger gemäß den ftlr den Betbrderungsvertrag geltenden Bestimmungen 

einen Dritten, so gilt dieser als Empfl1nger. Erfolgt die Betbrderung ohne 

Betbrderungsvertrag, so ist Empfl1nger das Unternehmen, welches die 

----------- ---------- - -
_ ___ .. �hrlichen GUter bei der Ankunft Ubernimmt." 

-----
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6 

5. § 3 Z 10 fit. b lautet: 

1 0. Unternehmen ist: "b) jede Vereinigung oder jeder Zusammenschluß von Personen ohne 
a) jede natürliche oder juristische Person mit oder ohne Erwerbszweck. Rechtspersönlichkeit mit oder ohne Erwerbszweck sowie" 
b) jede Vereinigung oder jede Gruppierung von Personen, mit oder ohne 

Rechtspersönlichkeit. mit oder ohne Erwerbszweck sowie 

c) jede staatliche Einrichtung, unabhängig davon, ob sie über eine eigene 

Rechtspersönlichkeit verfUgt oder von einer Behörde mit 

Rechtspersönlichkeit abhängt, 

die gefährliche GUter berurdert, lädt, entlädt oder berurdern läßt. sowie eine 

solche, die gefllhrliche Güter im Rahmen einer Berurderungstätigkeit sammelt, 

verpackt, in Empfang nimmt oder zeitweilig lagert, wenn sie ihren Sitz im 

Europäischen Wirtschaftsraum hat. 

9. § 6 Z I lautet: 

( I )  wenn sie nach den verkehrstragerspezifischen generellen Vorschriften ( §  3 Z " I .  wenn sie nach den verkehrsträgerspezifischen generellen Vorschriften (§ 3 Z 

9) im Verkehr verwendet werden dUrfen. 9) zum Verkehr zugelassen sind," 

1 1. § 7 /aulel: 

§ 7. ( J )  Die an der Berurderung gefllhrlicher GUter Beteil igten haben die nach Art und 
n§ 7. ( I )  Die an der Berurderung gefllhrlicher GUter Beteiligten haben die nach Art und 

Ausmaß der vorhersehbaren Gefahren erforderl ichen Vorkehrungen zu treffen, um 
Ausmaß der vorhersehbaren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um 

Schadensfälle zu verhindern und bei Eintritt eines Schadens dessen Umfang so gering 
SchadensflilIe zu verhindern und bei Eintritt eines Schadens dessen Umfang so gering 

wie möglich zu halten. 
wie möglich zu halten. Sie haben jedenfalls die rur sie jeweils geltenden Bestimmungen 

der gemaß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften einzuhalten. Die Beteiligten haben 
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7 

im Fall einer möglichen unmittelbaren Gefahr rur die öffentliche Sicherheit 

unverzüglich die Einsatz- und Sicherheitskrafte zu verständigen und mit den ftlr den 

Einsatz notwendigen Informationen zu versehen. 
(2) Geflhrliche GOter dUrfen nur be�rdert werden. wenn 

(2) Der Be�rderer hat im Rahmen des Abs. I insbesondere die im 4., 5. und 6. 
I .  dies nach den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften zulässig oder 

Abschnitt angeruhrten Pflichten des Beffirderers. 
eine Ausnahmebewill igung gemäß § 9 erteilt worden ist. 

2. bei geflhrlichen GOtem, die nur auf Grund einer Beffirderungsgenehmigung 

gemaß § 8 befbrdert werden dUrfen. diese Genehmigung erteilt ist, 

3 .  die Verwendung der Verpackung einschließlich Großpackmittel (/BC) als 

VersandstUck oder die Verwendung des Containers oder Tanks gemäß § 4 

zulässig ist, 

4. die Bestimmungen der gemaß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften Ober 

die Be�rderungsart, die Höchstmengen, das Zusammenladen, die Handhabung 

und Verstauung sowie das Reinigen oder Entgiften oder anders 

Dekontaminieren erftlllt sind, 

5. die Verwendung der Fahrzeuge gemaß § 6 zulässig ist, 

6. das zuständige bei der Be�rderung tatige Personal entsprechend den gemaß § 
I 2 in Betracht kommenden Vorschriften Ober seine Pfl ichten und Uber die 

Besonderheiten der Befbrderung und Ober das Verhalten bei Unflllen oder ! 
Zwischenflllen ausreichend in Kenntnis gesetzt und unterwiesen worden ist, 

7. dem zuständigen bei der Be�rderung tatigen Personal die in den gemäß § 2 in 

Betracht kommenden Vorschriften vorgeschriebenen Begleitpapiere und 

Ausstattungsgegenstlnde sowie gegebenenfalls der Bescheid über die 

Ausnahmebewilligung gemllß § 9 Obergeben worden sind, soweit dieses nicht 

bereits im Besitz dieser Gegenstände oder Papiere ist, und 

8. die Begleitpapiere und Ausstattungsgegenstände (Z 7) den gemäß § 2 in 

Betracht kommenden Vorschriften entsprechend mitgeftlhrt werden. 
_ .. _ .. _._. 
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(3) Der Absender darf getllhrliche Güter nur zur Befbrderung übergeben, wenn 

1 .  die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 , 2 und 3 erfilllt sind, 

2. er dem Befbrderer die vorgeschriebenen und vorschriftsmäßig ausgefiII Iten 

Begleitpapiere oder, wenn dies in den gemäß § 2 in Betracht kommenden 

Vorschriften vorgesehen ist, die fllr die vorschriftsmlßige Erstellung dieser 

Begleitpapiere erforderlichen Angaben schriftlich mitgeteilt hat, wenn dieser 

nicht bereits im Besitz dieser Begleitpapiere oder schriftlichen Angaben ist. 

G:\K\GGBGNOV\nov 200 l \TextgegenobcrstNov2001 Entw2.doc:Erstelldatum 12.01.01 13 : 1 1  
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(3) Der Absender darf nur Sendungen zur Bellirderung übergeben, die den gemlß § 2 in 

Betracht kommenden Vorschriften entsprechen. Im Rahmen des Abs. 1 hat er 

insbesondere: 

1 .  sich zu vergewissern. dass die getllhrlichen GÜter nach den gemlß § 2 in 

Betracht kommenden Vorschriften klassi fiziert und zur Befbrderung 

zugelassen sind; 

2. dem Befbrderer die erforderlichen Angaben und Informationen und 

gegebenenfalls die erforderlichen Bellirderungs- und Begleitpapiere 

(Genehmigungen, Zulassungen, Benachrichtigungen, Zeugnisse, usw.) zu 

liefern; 

3. nur Verpackungen, Groß verpackungen, Großpacknlittel (I Be) und Tanks 

[Tankfahrzeuge, Kesselwagen, Tankschiffe, Batteriefahrzeuge, Batteriewagen, 

Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbewegliche Tanks, 

Tankcontainer oder Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC)] zu 

verwenden, die rur die Beß)rderung der betreffenden Güter zugelassen und 

geeignet sowie mit den in den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften 

vorgeschriebenen Kennzeichnungen versehen sind; 

4. die Vorschriften über die Versandart und die Abfertigungsbeschränkungen zu 

beachten; 

5. dafilr zu sorgen, dass auch ungereinigte und nicht entgaste leere Tanks 

[Tankfahrzeuge, Kesselwagen, Tankschiffe, Batteriefahrzeuge, Batteriewagen, 

Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbewegliche Tanks, 

Tankcontainer oder Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC)] oder 

ungereinigte leere Fahrzeuge oder Container fllr GUter in loser Schüttung 

entsprechend gekennzeichnet und bezettelt werden und dass ungereinigte leere 

Tanks ebenso verschlossen und undurchillssig sind wie in getulltem Zustand. 
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Nimmt der Absender die Dienste anderer Beteiligter (Verpacker, Verlader, Beft1ller, 

usw.) in Anspruch, hat er geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit gewährleistet ist, 

dass die Sendung den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften entspricht. Er 

kann jedoch in den Fällen der Z I ,  2, 3 und 5 auf die ihm von anderen Beteiligten zur 

Verfllgung gestellten Infonnationen und Daten vertrauen. 

9 

(4) Handelt der Absender in fremdem Auftrag, so muß der Auftraggeber dem Absender I (4) Handelt der Absender im Auftrag eines Dritten, so hat dieser den Absender 

sämtliche zur Erftlllung der dem Absender gemllß Abs. 3 auferlegten Pflichten 

erforderlichen Unterlagen Obergeben, soweit dieser nicht bereits im Besitz dieser 

Unterlagen ist, und die hiefllr erforderlichen Anweisungen erteilen. 

(5) Der Verpacker 

I .  hat die Verpackungsvorschriften einschließlich der Vorschriften ober die 

Zu lässigkeit der Verwendung (§ 4) und Ober die Zusammenpackung zu 

schriftlich auf das gefllhrliche Gut hinzuweisen und ihm alle Auskonfte und 

Dokumente, die zur Erfllllung seiner Aufgaben erforderlich sind, zur Verftlgung zu 

stellen. 

(5) Der Verpacker hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere zu beachten: 

1 .  die Verpackungsvorschriften und die Vorschriften Ober die Zusammenpackung 

und 

beachten und 1 2 . wenn er die VersandstOcke zur Beförderung vorbereitet, die Vorschriften Ober 

die Kennzeichnung und Bezettelung von VersandstOcken. 2. hat, wenn er die VersandstOcke zur Befbrderung vorbereitet, die Vorschriften 

Ober Aufschriften und Gefahrzettel auf VersandstOcken zu beachten. 

(6) Der BefUller 

1 .  hat sich vor dem BefUllen der Tanks oder der Fahrzeuge fUr GUter in loser 

SchOttung oder der Container fUr GOter in loser SchOttung nach Maßgabe der 

gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften durch eine SichtprOfung zu 

vergewissern, daß sich die Fahrzeuge, Container und Tanks sowie deren 

AusrOstungsteile in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden; 

2. 

3. 

4. 

darf Fahrzeuge, Container und Tanks nur mit den fllr diese zugelassenen 

gefllhrlichen GOtern befllllen; 

hat beim BefUllen von Tanks die Bestimmungen hinsichtlich gefllhrlicher 

GUter in unmittelbar nebeneinanderliegenden Tankabteilen zu beachten; 

hat beim Berullen des Tanks den höchstzulässigen FOllungsgrad oder die 

höchstzulässige Masse der FOllungje Liter Fassungsraum rur das FOlIgut 
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(6) Der Befllller hat i m  Rahmen des Abs. I insbesondere folgende Pflichten: Er 

1 .  hat sich vor dem Befllllen der Tanks zu vergewissern, dass sich die Tanks und 

2. 

3 .  

4. 

ihre AusrOstungsteile in einem technisch einwandfreien Zustand befinden; 

hat sich zu vergewissern, dass bei Tankfahrzeugen, Kesselwagen, 

Batteriefahrzeugen, Batteriewagen, Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren 

Tanks, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern und Gascontainern mit 

mehreren Elementen (MEGC) das Datum der nächsten Prüfung nicht 

Oberschritten ist; 

darf Tanks nur mit den ftlr diese Tanks zugelassenen gefllhrlichen GOtern 

befllllen; 

hat beim Berullen des Tanks die Vorschriften hinsichtlich gefllhrlicher GUter in 
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10  

sowie d ie  sonstigen Betriebsvorschriften rur den Tank einzuhalten; unmittelbar nebeneinanderliegenden Tankabteilen zu beachten; 

5. hat nach dem Berullen des Tanks die Dichtheit der Verschlußeinrichtungen zu 5. hat beim BeRlIIen des Tanks den höchstzulässigen FOllungsgrad oder die 

prilfen; höchstzulässige Masse der FUliung je Liter Fassungsraum fUr das FOllgut 

6. hat darauf zu achten, daß an den von ihm beRUhen Tanks außen keine einzuhalten; 

geflhrlichen Reste des FOllgutes anhaften, und 6. hat nach dem BeRUIen des Tanks die Dichtheit der Verschlusseinrichtungen zu 

7. hat, wenn er die geflhrlichen GUter zur Betbrderung vorbereitet, die prüfen; 
Vorschriften rur die Aufschriften, Gefahrzenel, Tafeln und sonstigen 7. hat dafUr zu sorgen, dass an den von ihm befllllten Tanks außen keine 
Infonnationen Ober die geflhrlichen GUter sowie das Fahrzeug, den Container 

geflhrlichen Reste des FOl lgutes anhaften; 
und den Tank zu beachten. 

8. hat, wenn er die geflhrlichen GOter zur Betbrdenmg vorbereitet, dafllr zu 

sorgen, dass die vorgeschriebenen Gefahrenkennzeichnungen 

vorschriftsgemaß an den Tanks, Fahrzeugen und Containern angebracht sind. 

(7) Der Betreiber eines Tankcontainers (7) Der Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder eines 

J .  hat fllr die Beachtung der Vorschriften betreffend Bau, Ausrüstung, Prüfungen Kesselwagens hat im Rahmen des Abs. I insbesondere dafUr zu sorgen, dass: 

und Kennzeichnung zu sorgen; I .  die Vorschriften betreffend Bau, Ausrüstung, Prüfungen und Kennzeichnung 

2. hat dafllr Sorge zu tragen, daß die Instandhaltung des Tanks und seiner beachtet werden; 

AusrOstungen in einer Weise durchgefllhrt wird, die geWährleistet, daß der 2. die Instandhaltung der Tanks und ihrer Ausrüstungen in einer Weise durchgefUhrt 
Tankcontainer unter nonnalen Betriebsbeanspruchungen bis zur nächsten wird, die gewährleistet, dass der Tankcontainer, ortsbewegliche Tank oder 
Prüfung die Bedingungen der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften 

Kesselwagen unter nonnalen Betriebsbeanspruchungen bis zur nächsten Prüfung 
erfUlIt; 

die gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften erfUllt; 
3. hat eine außerordentliche PrOfung durchfUhren zu lassen, wenn die Sicherheit 

3 .  eine außerordentliche PrOfung durchgefllhrt wird, wenn die Sicherheit des Tanks 
des Tanks oder seiner AusrOstungen durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall 

oder seiner AusrOstungen durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall beeinträchtigt 
beeinträchtigt sein kann. 

sein kann. 

(8) Der Verlader 
(8) Der Verlader hat im Rahmen des Abs. I insbesondere folgende Pflichten: Er 

1 .  darf geflhrliche Guter nur verladen oder dem Befbrderer unmittelbar I .  darf geflhrliche GOter dem Befbrderer nur Ubergeben, wenn sie nach den 
Obergeben, wenn sie auf Grund der gemaß § 2 in Betracht kommenden 

gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften zur Befbrderung zugelassen 
Vorschriften betbrdert werden dOrfen; 

sind; 
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1 1  

2. hat sich vor dem Verladen der VersandstUcke in die Fahrzeuge oder Container 
2. hat bei der Übergabe verpackter gefährlicher GOter oder ungereinigter leerer 

nach Maßgabe der gemllß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften durch eine 
Verpackungen zur Befbrderung zu prOfen, ob die Verpackung beschlldigt ist. 

SichtprOfung zu vergewissern. daß sich die Fahrzeuge oder Container und daß Er darf ein VersandstUck. dessen Verpackung beschädigt, insbesondere undicht 
sich deren AusrOstungsteile in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden; 

ist, so dass gefährliches Gut austritt oder austreten kann, zur Befbrderung erst 
3 .  hat die Fahrzeug- und Verladevorschriften sowie die Vorschriften rur die Obergeben, wenn der Mangel beseitigt w . Irden ist; gleiches gilt fllr 

Aufschriften, Gefahrzettel, Tafeln und sonstigen I nformationen Ober die ungereinigte leere Verpackungen; 
gefährlichen GOter sowie das Fahrzeug und den Container zu beachten und 3. hat beim Verladen von gefllhrlichen GUtem in Fahrzeuge oder Container die 

4. hat beim Verladen von VersandstUcken die Zusammenladeverbote auch unter Vorschriften rur die Beladung und Handhabung zu beachten; 
BerOcksichtigung der bereits im Fahrzeug oder Container befindlichen 4. hat. wenn er die gefährlichen Güter dem Berurderer unmittelbar zur 
gefährlichen GOter sowie die Vorschriften Uber die Trennung von Nahrungs-. Berurderung Obergibt, die Vorschriften fllr das Anbringen der 
Genuß- und Futtermitteln zu beachten. Gefahrenkennzeichnungen an Fahrzeugen und Containern zu beachten; 

5. hat beim Verladen von VersandstOcken die Zusammenladeverbote auch unter 

BerOcksichtigung der bereits im Fahrzeug oder Container befindlichen 

gefährlichen GUter sowie die Vorschriften Ober die Trennung von Nahrungs-, 

Genuss- und Futtermitteln zu beachten. 

Der Verlader kann jedoch in den FlIllen der Z 1, 4 und 5 auf die ihm von anderen 

Beteiligten zur Verfllgung gestellten Informationen und Daten vertrauen . 
....... ----_ ... _ ................. _ .... -....... _ ... _-

(9) Der Empfänger darf die Annahme des Gutes nicht ohne zwingenden Grund 

verzögern und hat nach dem Entladen zu prOfen, ob die ihn betreffenden BestimmungeJT" 

der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften eingehalten sind. Im Rahmen des 

Abs. I hat er insbesondere: 
! 

I .  die in den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften vorgesehenen 

Fällen vorgeschriebene Reinigung und Entgiftung von Fahrzeugen und 

Containern vorzunehmen; 

2. darur zu sorgen, dass bei vollstandig entladenen und gereinigten, entgasten und 

ent2ifteten Fahrzeu2en und Containern keine Gefahrenkennzeichnungen mehr 
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12  

sichtbar sind. 

Ein Fahrzeug oder Container darf erst zurückgestellt oder wieder verwendet werden, 

wenn die vorstehend genannten Vorschriften beachtet worden sind. Nimmt der 

Empfänger die Dienste anderer Beteiligter (Entlader. Reiniger, Entgiftungsstelle, usw.) 

in Anspruch, so hat er geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit gewährleistet ist, dass 

diesen Vorschriften entsprochen wird. 

/6. § J / Abs. I /aulel: 

§ 1 1 . ( 1 )  Ab 3 1 .  Dezember 1999 haben Unternehmen, deren Tätigkeiten die "( I ) Unternehmen, deren Tatigkeiten die Befbrderung geßlhrlicher GUter nach den 

Befbrderung gefährlicher GUter auf der Straße, auf der Schiene oder auf Wasserstraßen gemäß § 2 Z 1 ,  2 oder 3 in Betracht kommenden Vorschriften oder das mit dieser 

oder das mit dieser Befbrderung zusammenhllngende Be- oder Entladen umfassen, Befbrderung zusammenhangende BeflUlen, oder Verpacken sowie Be- oder Entladen, 

einen oder mehrere qualifizierte Personen mit deren Zustimmung als S icherheitsberater mit Ausnahme des Entladens am endgültigen Bestimmungsort, umfassen, haben eine 

rur die Gefahrgutbefbrderung (Gefahrgutbeauftragte) zu benennen. Die Unternehmen oder mehrere qualifizierte Personen mit deren Zustimmung als Sicherheitsberater ftlr 
haben der Behörde binnen eines Monats nach Benennung die Namen ihrer die Gefahrgutbefbrderung (Gefahrgutbeauftragte) zu benennen. Die Unternehmen 
Gefahrgutbeauftragten mitzuteilen. haben dem Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie binnen eines 

Monats nach Benennung oder Änderung der Benennung die Namen ihrer 

Gefahrgutbeauftragten mitzuteilen." 

1 7. § / J Ahs. 2 Z 3 letzler Salz laulei: 

Die Berichte sind runf Jahre lang aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen "Die Berichte sind spätestens bis zum Ende des sechsten auf das BeriChtsjahr 

vorzulegen. folgenden Monats zu erstellen, runf Jahre lang aufzubewahren und der 

Behörde auf Verlangen vorzulegen." 
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· 1 3  

J 8. § J / Abs. 7 lauleI: 

(7) Schulungskurse fllr Gefahrgutbeauftragte dUrfen in Österreich nur von mittels "(7) Schulungskurse tur Gefahrgutbeauftragte dürfen in Österreich nur von mittels 
Bescheid anerkannten Schulungsveranstaltern durchgetllhrt werden. Über den Antrag 

Bescheid anerkannten Schulungsveranstaltern durchgefllhrt werden. Ober den Antrag 
auf Anerkennung hat der Landeshauptmann zu entscheiden, in dessen örtlichem 

Wirkungsbereich die Räumlichkeiten fllr die Durchfllhrung der Schulungskurse gelegen 
auf Anerkennung hat der Landeshauptmann zu entscheiden, in dessen örtlichem 

sind. Befinden sich diese im Wirkungsbereich von zwei oder mehreren 
Wirkungsbereich Räumlichkeiten fllr die Durchfllhrung der Schulun�skurse gelegen 

Landeshauptmännern, haben die beteiligten Landeshauptmänner einvernehmlich vor-
sind. Befinden sich Räumlichkeiten auch im Wirkungsbereich von anderen 

zugehen. Für die Durchftlhrung von Schulungskursen können auch mehrere Standorte 
Landeshauptmannem, so ist deren Stellungnahme e inzuholen. Über Antrage auf 

im Bundesgebiet zugelassen werden. Wenn der Antrag von einer natUrlichen Person 
Änderung der Anerkennung hat der Landeshauptmann zu entscheiden, der den 

gestellt wird, muß diese das 24. Lebensjahr vollendet haben und vertrauenswürdig sein. 
Anerkennungsbescheid erlassen hat, Ober Berufungen der Bundesminister ftlr Verkehr, 

Bei juristischen Personen mUssen jene Personen vertrauenswürdig sein, denen ein 
Innovation und Technologie. Wird der Antrag von einer natUrl ichen Person gestellt, so 

maßgeblicher Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht. Bei juristischen Personen muß diese das 24. Lebensjahr vollendet haben und vertrauenswUrdig sein. Bei 

ist mindestens eine verantwortliche natürliche Person mit Hauptwohnsitz in Österre ich juristischen Personen müssen jene Personen vert. auenswUrdig sein, denen ein 

zu bestellen. Der Anerkennungsbescheid berechtigt den Veranstalter, die darin maßgeblicher Eint1uß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht. Die Anerkennung 

bezeichneten Kurse und deren Kombination durchzutuhren. FOr die Anerkennung ist berechtigt den Veranstalter, die im Bescheid bezeichneten Kurse und deren 

eine Verwaltungsabgabe in Höhe von 8 000 S zu entrichten. Kombination durchzuftlhren. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die 

Voraussetzungen ftlr die Erteilung nicht mehr gegeben sind. Verwaltungsabgaben in 

nachstehender Höhe sind zu entrichten: 

l .  rur den Anerkennungsbescheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 
8 000 S, 

2. rur einen Bescheid Ober die Änderu",,! der Anerkennung . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  2 000 S." 

2/. Noch § / J Abs. / wirdfolllender Abs. J 0 einllefüRI: 

-_. .--_ .... __ .. .. ...... _ ... _---- "( l a) Der Befbrderer hat im Rahmen des § 7 Abs. 1 

1 .  zu prtlfen, ob die zu befbrdernden gefllhrlichen GUter nach den gemäß § 2 Z 1 

in Betracht kommenden Vorschriften zur Befbrderung zugelassen sind; 
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.. -.. __ .... _-... -.... ""_ ..... _ ..... _ ..... _ ... 

-- -_ ... _----- --- -- - - ----

G:\K\GGBGNOV\nov 200 I\TcxtgcgenObcrstNov200 I Entw2,docErstelldatum 12,0 1 ,01 13:  1 1  

1 4  

2. sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterlagen in der 

Befbrderungseinheit mitgefllhrt werden; 

3 .  sich durch eine SichtprOfung zu vergewissern, dass die Fahrzeuge und die 

Ladung keine ofTensichtlichen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse 

aufweisen, dass keine AusrOstungste iie fehlen, uSW.; 

4. sich zu vergewissern, dass bei Tankfahrzeugen, Batteriefahrzeugen, 

festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern 

und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) das Datum der nächsten 

PrOfung nicht überschritten ist; 

5.  zu prOfen, dass die Fahrzeuge nicht Oberladen sind; 

6. sich zu vergewissern, dass die ft1r die Fahrzeuge vorgeschriebenen Großzettel 

(Placards) und Kennzeichnungen angebracht sind; 

7. sich zu vergewissern. dass die in den schriftlichen Weisungen fllr den Lenker 

vorgeschriebene Ausstattung im Fahrzeug mitgeftlhrt wird. 

Dies ist gegebenenfalls anhand der Befbrderungsdokumente und der Begleitpapiere 

durch eine SichtprOfung des Fahrzeugs oder des Containers und gegebenenfalls der 

Ladung durchzufllhren. Der Berorderer kann jedoch in den Fallen der Z J ,  2, 5 und 6 

auf die ihm von anderen Beteiligten zur Verftlgung gestellten Informationen und Daten 

vertrauen. " 

23. § /3 Abs. 3 wirdfolS!,ender Satz anjle{üjll: 

"Begleitpapiere. die im Original mitzutllhren sind, jedoch zwecks Änderung von 

Eintragungen aus der Hand gegeben werden mußten, dürfen tllr eine Dauer von 

längstens vier Wochen auch in Kopie mitgetllhrt werden, sofern der Kopie eine 

entsprechende Bestätigung der Stelle beigegeben ist, der das Original 
- ---

I 

I 
I 

I 
i 
I 

I 
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1 5  

vorübergehend überlassen wurde." 

24. § /4 Ahs. 3 laulel: 

(3) Die besondere Ausbildung darf in Osterreich nur im Rahmen von mittels Bescheid "(3) Die besondere Ausbildung darf in Osterreich nur im Rahmen von mittels Bescheid 

anerkannten Lehrgängen durchgefUhrt werden. Ober den Antrag auf Anerkennung hat anerkannten Lehrgängen durchgefUhrt werden. Ober den Antrag auf Anerkennung hat 

der Landeshauptmann zu entscheiden, in dessen örtlichem Wirkungsbereich die der Landeshauptmann zu entscheiden. in dessen örtlichem Wirkungsbereich 

Räumlichkeiten fUr die DurchfUhrung der Lehrgänge gelegen sind. Befinden sich diese Räumlichkeiten fUr die DurchfUhrung der Lehrgänge gelegen sind. Befinden sich 

im Wirkungsbereich von zwei oder mehreren Landeshauptmännern, haben die Räumlichkeiten auch im Wirkungsbereich von anderen Landeshauptmlnnern, so ist 
beteiligten LandeshauptmäMer einvernehmlich vorzugehen. Für die DurchfUhrung von deren Stellungnahme einzuholen. Ober Anträge auf Änderung der AnerkeMung hat der 
Lehrgängen zur besonderen Ausbildung können auch mehrere Standorte im Landeshauptmann zu entscheiden, der den Anerkennungsbescheid erlassen hat, über 
Bundesgebiet zugelassen werden. Wenn der Antrag von einer natürlichen Person 

Berufungen der Bundesminister fUr Verkehr, Innovation und Technologie .  Wird der 
gestellt wird, muß diese das 24. Lebensjahr vollendet haben und vertrauenswürdig sein. 

Antrag von einer natürlichen Person gestellt, so muß diese das 24. Lebensjahr vollendet 
Bei juristischen Personen gelten dieselben Voraussetzungen fUr jene Personen, denen 

haben und vertrauenswürdig sein. Bei juristischen Personen mUssen jene Personen 
ein maßgeblicher Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht. 

vertrauenswürdig sein, denen ein maßgeblicher Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte 

zusteht. " 

25. 1)4 Abs. 8 lautel: 

(8) Für die Anerkennung gemäß Abs. 3 ist eine Verwaltungsabgabe in Höhe von 4 000 
"(8) Für die Bescheide gemäß Abs. 3 sind Verwa" ungsabgaben in nachstehender Höhe 

S zu entrichten. 
zu entrichten: 
1 .  fUr den Anerkennungsbescheid .. . . . . . . . . .. . .. .. . .... .. .. .. . . . . . . . . .. ... ........ . ... . . .. 4 000 S, 

2. fUr den Bescheid über die Änderung der Anerkennung . . . . . . . . ............ I 000 S." 

26. § /5 Abs. J und 2 lauten: 
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( I )  Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug, mit dem "( I) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug, mit dem 

1 6  

gefährl iche GUter auf der Straße betbrdert werden, befindet, und die ihr zur Verfilgung gefährliche GUter auf der Straße betbrdert werden, befindet, und die ihr zur Verfllgung 

stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und 

Stelle prOfen, ob die Zulässigkeir der Betbrderung im Sinne dieses Bundesgesetzes Stelle prOfen, ob die Zuillssigkeit der Betbrderung im Sinne dieses Bundesgesetzes 

gegeben ist. Zu dieser Kontrolle können auch Sachverständige herangezogen werden. gegeben ist. Zu dieser Kontrolle können auch Sachverständige herangezogen werden. 

Gegebenenfalls können, sofern dadurch kein Sicherheitsrisiko entsteht, dem 

(2) Der Einsatz von Organen gemäß Abs. I ist in dem filr die Überwachung eines Transportgut Proben entnommen werden, um sie von einem im Auftrag des 

repräsentativen Anteils der Betbrderungen gefährlicher GUter erforderlichen Ausmaß Bundesministers fllr Verkehr, Innovation und Technologie oder des Landeshauptmanns 

anzuordnen. tätigen Laboratorium untersuchen zu lassen. 

(2) Der Einsatz von Organen und von Sachverständigen gemäß Abs. I ist in dem ftlr die 

Überwachung eines reprllsentativen Anteils der Betbrderungen gefllhrlicher GUter 

erforderlichen Ausmaß anzuordnen." 

27. j l6 Abs. J lautet: 

( I )  Bestehen Bedenken, ob die Zulässigkeit der Betbrderung gegeben ist. so haben die "( I) Bestehen Bedenken. ob die Zuillssigkeit der Betbrderung gegeben ist, so haben die 

Behörde oder Organe gemäß § 15 Abs. I die Unterbrechung der Betbrderung Behörde oder Organe gemäß § 1 5  Abs. I die Unterbrechung der BeRSrderung 

anzuordnen. Die Anordnung der Unterbrechung ist aufzuheben, wenn festgestellte anzuordnen. Die Anordnung der Unterbrechung ist aufzuheben, wenn 

Mängel, die an Ort und Stelle ohne Gefllhrdung von Personen, Sachen oder der Umwelt I .  festgestellte Mängel, die an Ort und Stelle ohne Gefllhrdung von 

und ohne Hilfe von besonders geschulten Personen sowie ohne besondere Werkzeuge 

und Vorrichtungen behoben werden können, behoben worden sind. Dies gilt nicht fllr 

die vorläufige Anordnung der Unterbrechung gemlß § 25 Abs. 3 zweiter Satz. 

G:\K\GGBGNOV\nov 200 I\TextgegenoberstNov200 1 Entw2.docErstelldatum 1 2.01 .01 1 3 :  1 1  

Personen, Sachen oder der Umwelt und ohne Hilfe von besonders 

geschulten Personen sowie ohne besondere Werkzeuge und 

Vorrichtungen behoben werden können, behoben worden sind, oder 

2. keine Mängel oder nur solche Mängel festgestellt wurden, bei denen 

durch die Fortsetzung der Betbrderung eine Gefllhrdung von Personen, 
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1 7  

Sachen oder der Umwelt nicht zu erwarten ist." 

(4) Ergibt sich aus den im oder am Fahrzeug verfi1gbaren Informationen oder aus den 28. In § 16 Abs. " und 5 entfällt jeweils der Klammerausdruck " (§ 26) ". 

Feststellungen von Sachverständigen (§ 26), daß die Fortsetzung der Befbrderung zur 

Vermeidung von Gefahren unerläßlich ist, so ist die Anordnung der Unterbrechung 

aufzuheben. FUr die weitere Befbrderung sind jedoch von der Behörde gemäß § t 5 Abs. 

t und deren Organen die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen oder 

anzuordnen. Die Aufhebung darf nur unter der Bedingung ausgesprochen werden, daß 

diese Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. Der Lenker und die Begleitpersonen 

haben diese Vorsichtsmaßnahmen zu beachten und die Anordnungen zu befolgen, 

soweit sie ihren Aufgabenbereich betreffen. 

(5) Wird die Anordnung der Unterbrechung der Betbrderung nicht aufgehoben, so hat 

die Behörde gemäß § 1 5  Abs. I dem Betbrderer die Betbrderung vorläufig zu 

untersagen. Bei der vorläufigen Untersagung hat die Behörde auch dartlber zu 

entscheiden, was mit der Befbrderungseinheit, mit der gefllhrliche GUter befbrdert 

werden, oder mit den befbrderten gefllhrlichen GUtem bis zur Erlassung eines 

Bescheides gemäß § 8 Abs. 8 oder § t 7 Abs. t zu geschehen hat. Zu dieser 
� 

Entscheidung kaM die Behörde Sachverständige (§ 26) beiziehen. Bei Beförderungen, 
., -

die auf Grund einer Beförderungsgenehmigung erfolgen, ist das Dokument Uber die 

Beförderungsgenehmigung abzunehmen. 

30. § 20 Abs. 3 und 4 laulen: 

(3) Die Kontrollen sind in dem VAJG 1994, BGB\. Nr. 650/1 994, unterliegenden "(3) Die Kontrollen gemäß Abs. t obl iegen den in § 25 genannten sowie sonstigen 

Unternehmen von den rur die Kontrolle der Einhaltung der Behörden und Organen, deren Befugnisse einschließen, 

ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen gemäß V AIG zustlndigen Organen 
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durchzuruhren. 

(4) Werden Verstöße im Bereich der Gefahrguttransporte festgestel lt, so sind die in 

Abs. 3 genannten Organe ermächtigt, 

1 .  rur beabsichtigte Transporte das Verlassen des Unternehmens zu untersagen, bis 

d iese in einen vorschriftsmäßigen Zustand versetzt worden sind, oder 

2. andere geeignete Maßnahmen vorzusehen. 

Über diese Untersagungen oder Maßnahmen ist auf Verlangen eine Bestätigung 

auszu fertigen. 

(3) Der Bundesminister rur Inneres hat aus diesen Berichten einen 

gesamtösterreichischen Bericht zu ersteHen, diesen gemäß Artikel 9 Abs. I der 

Richtlinie 95/501EG des Rates Ober einheitliche Verfahren rur die Kontrolle von 

Gefahrguttransporten auf der Straße der Europäischen Kommission zu übermitteln und 

dem Bundesministerium rur Wissenschaft und Verkehr, dem Bundesmin isterium rur 

Finanzen sowie allen Landeshauptmännern zur Verrugung zu stellen. 

§ 23. (I) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 3 erwachsenden Verpflichtungen darf 

der Absender gefährliche GUter zur Befflrderung auf der Eisenbahn nur Übergeben, 

wenn 

I .  er dem BeWrderer die erforderlichen Anweisungen rur die vorgeschriebene 

Kennzeichnung des Fahrzeugs erteilt und 
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1 .  rur beabsichtigte Transporte das Verlassen des Unternehmens zu 

untersagen, bis diese in einen vorschriftsml.ßigen Zustand versetzt 

worden sind, oder 

2. andere geeignete Maßnahmen im Hinblick auf die sichere BeWrderung 

gefährlicher GUter vorzusehen. 

(4) Über Untersagungen oder Maßnahmen gemäß Abs. 3 ist auf Verlangen eine 

Bestätigung auszufertigen." 

32. § 22 Abs. 3 lautet: 

"(3) Der Bundesminister filr Verkehr, Innovation und Technologie hat aus diesen 

Berichten einen gesamtösterreichischen Bericht zu erstellen, diesen gemäß Artikel 9 

Abs. I der Richtlinie 95/50/EG des Rates über einheitliche Verfahren rur die Kontrolle 

von Gefahrguttransporten auf der Straße der Europäischen Kommission zu übermitteln 

und dem Bundesministerium rur Finanzen, dem Bundesministerium rur Inneres sowie 

allen Landeshauptmännem zur Verfllgung zu stellen. 11 

33. § 23 lautet: 

I 

I I 
I I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I I 

I I 

! I 

I 
"§ 23. ( I )  Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 3 erwachsenden Verpflichtungen darf I 
der Absender gefährliche GUter zur BeWrderung auf der Eisenbahn nur übergeben, ! 
wenn 

I .  er dem BeWrderer die erforderlichen Anweisungen ru r  die vorgeschriebene 
I 

Kennzeichnung des Fahrzeugs erteilt und 
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2.  er, wenn er  auf Grund der gemllß § 2 Z 2 in  Betracht kommenden Vorschriften 

hierzu verpflichtet ist, die gemllß den in § 2 Z 2 angefUhrten Vorschriften 

erforderlichen Gefahrzettel am Fahrzeug, in dem gefährliche GUter befbrdert 

werden, vorschriftsmäßig angebracht hat oder diese mit den gefährlichen GUtem 

zwecks Anbringung übergeben hat. 

(2) Unbeschadet der ihm gemll.ß § 7 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat der 

BefUller 

I .  sich zu vergewissern, daß bei Kesselwagen, Batteriewagen und bei Wagen mit 

abnehmbaren Tanks das Datum der nllchsten Prt1fung nicht Uberschritten ist, und 

2. vor und nach dem BefUllen von Flüssiggas in Kesselwagen die hiefllr geltenden 

besonderen Kontrollvorschriften zu beachten. 

2. er, wenn er auf Grund der gemllß § 2 Z 2 in Betracht kommenden Vorschriften 

hierzu verpflichtet ist, die erforderlichen Gefahrenkennzeichnungen am 

Fahrzeug, in dem gefährliche GUter befbrdert werden, vorschriftsmllßig 

angebracht hat oder diese mit den gefährlichen GUtem zwecks Anbringung 

übergeben hat. 

(2) Der Befbrderer, der die gefllhrlichen GUter am Abgangsort Ubernimmt, hat im 

Rahmen des § 7 Abs. 1 durch reprllsentative Stichproben insbesondere 

I .  zu prt1fen, ob die zu befbrdernden gefährlichen GÜter nach den gemllß § 2 Z 2 in 

Betracht kommenden Vorschriften zur Befbrderung zugelassen sind; 

2. sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterlagen dem 

1 9  

Befbrderungsdokument beigefUgt sind und weitergeleitet werden; 

in § 7 Abs. 7 festgelegte Pflichten gelten sinngemäß auch rur den Betreiber eines 

(3) Die in § 3 Z S enthaltene Definition des Betreibers eines Tankcontainers und dessen 
3. sich durch eine Sichtprt1fung zu vergewissern, dass die Fahrzeuge und die LadUng 

Eisenbahnkesselwagens. 
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keine offensichtlichen Mllngel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen, dass 

keine Ausrt1stungsteile fehlen, usw.; 

4 .  sich zu vergewissern, dass bei Kesselwagen, Batteriewagen, Wagen mit 

abnehmbaren Tanks, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern und Gascontainern 

mit mehreren Elementen (MEGC) das Datum der nllchsten Prt1fung nicht 

Überschritten ist; 

5. zu prt1fen, dass die Fahrzeuge nicht Überladen sind; 

6. sich zu vergewissern. dass die rur die Fahrzeuge vorgeschriebenen 

Gefahrenkennzeichnungen angebracht sind. 

Dies ist anhand der Befbrderungsdokumente und der Begleitpapiere durch eine 

Sichtprt1fung des Fahrzeugs oder des Containers und gegebenenfalls der Ladung 

durchzuruhren. Die vorstehenden Bestimmungen gelten bei Anwendung des UlC-
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6. Abschnitt 

Behörden und Sachventlndige, Strafbestimmungen, SchluO- und 

Übergangsbestimmungen 
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Merkblattes 47 1 -3 Punkt 5 als erftlllt. Der Befi)rderer kann jedoch in den FAllen der Z I ,  

2, 5 und 6 auf die ihm von anderen Beteiligten rur Verftlgung gestellten Informationen 

und Daten vertrauen. 

(3) Unbeschadet der ihm gemaß § 1 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat der 

Beflll lcr vor und nach dem BeflUlen von Flüssiggas in Kesselwagen die hierftlr 

geltenden besonderen Kontrollvorschriften einzuhalten." 

35. Der bishe�ige "6. Abschnitt " erhtllt die Bezeichnung ',. Abschnitt ", nach § 24 
werden folgende neuen Abschnitte eingefügt. wobei das Inhaltsverzeichnis 

entsprechend anzupassen ist: 

"6. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen Ilber die Beförderung geflhrllcher GUter auf 

WassentraOen 

Besondere Pflichten von Beteiligten 

§ 248. ( 1 )  Der Betbrderer, der die gefllhrlichen Güter an der Ladestelle übernimmt, hat 

im Rahmen des § 7 Abs. I, gegebenenfalls anhand der Betbrderungspapiere, 

insbesondere: 

I .  zu prOfen, ob die zu betbrdernden gefllhrlichen Güter nach den gemäß § 2 Z 3 in 

Betracht kommenden Vorschriften rur Befi)rderung zugelassen sind; 

2. sich zu vergewissern, daß die vorgeschriebenen Unterlagen an Bord mitgeftlhrt 

werden; 
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3 .  sich zu vergewissern, daß die Verpackungen, Großverpackungen, Großpackrnittel 

(IBC), Tankfahrzeuge, Batteriefahrzeuge, Aufsetztanks, Gascontainer mit mehreren 

Elementen (MEGC) ortsbeweglichen Tanks oder Tankcontainer keine 

offensichtl ichen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen, daß keine 

AusrUstungsteiie fehlen. usw.; 

4. sich zu vergewissern. daß die ftlr die Verpackungen, Großverpackungen, 

Großpackmittel (IBC). Tankfahrzeuge, Batteriefahrzeuge, Aufsetztanks, 

Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) ortsbeweglichen Tanks oder 

Tankcontainer vorgeschriebenen Gefahrzettel und Kennzeichnungen angebracht 

sind; 

5. sich zu vergewissern, daß die ftlr das Schiff vorgeschriebenen Kennzeichnungen 

angebracht sind; 

6. sich zu vergewissern, daß die in den schriftl ichen Weisungen vorgeschriebene 

Ausstattung an Bord mitgeftlhrt wird; 

7. sich zu vergewissern, daß beim Laden, Befbrdern, Löschen und sonstigen 

Handhaben von gefllhrlichen GUtem in Laderäumen oder Ladetanks die besonderen 

Vorschriften beachtet werden. 

Der Beffirderer kann jedoch in den Fallen der Z 1 bis 4 und 7 auf die ihm von anderen 

Beteil igten zur Verfilgung gestellten Informationen und Daten vertrauen. 

(2) Abweichend von § 3 Z 2 wird bei Tankschiffen mit leeren oder entladenen 

Ladetanks hinsichtlich der erforderlichen Befbrderungspapiere der Schiffsftlhrer als 

Absender angesehen. 

(3) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat der 

Beftlller: 

' I  
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I .  sofern erforderlich, bei der Beförderung von Stoffen mit einem Schmelzpunkt :?: 0 

oe eine Heizinstruktion mitzugeben; 

2. sicher zu stellen. dass seine GaspendeJleitung beim Laden von geschlossenen 

Tankschiffen Ober eine, das Schiff schOtzende Flammendurchschlagsicherung 

verfllgt; 

3. sicher zu stellen. dass der Grenzwertgeber fllr die AuslOsung der Überlaufsicherung 

die von der Landanlage Obergebene und gespeiste Stromschleife unterbricht und 

dass er Maßnahmen gegen ein Oberlaufen vornimmt; 

4. sicher zu stellen. dass im Bereich des Vor- und des Hinterschiffes geeignete Mittel 

vorhanden sind. um das Schiff auch in Notfl1llen zu verlassen; 

5.  sicher zu stelten, dass in der Gasrtlckfllhr- oder Gaspendelleitung eine 

Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist, welche das Schiff gegen Detonation 

und Flammendurchschlag von Land aus schOtzt; 

6. die in den schriftlichen Weisungen verlangten Materialien und zusätzliche 

SchutzausrUstung dem Schiffsftlhrer mitzugeben. 

7. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen Ober die BeRirderung aefJhrlicher GOter 

Im Seeverkehr 

Besondere Ausbildung 

§ 24b. ( 1 )  Sehen die gemäß § 2 Z 4 in Betracht kommenden Vorschriften eine 

besondere Ausbildung von an der Beförderung geflihrlicher GOter Beteiligten vor, so 

darf diese in Österreich nur im Rahmen von Lehrgängen durchgefllhrt werden, die vom 
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Bundesminister fllr Verkehr, Innovation und Technologie mit Bescheid anerkannt 

worden sind. 

23 

(2) Die Anerkennung ist zu eneilen, wenn die Anforderungen der gemäß § 2 Z 4 in 

Betracht kommenden Vorschriften erftlllt sind und wenn der Anerkennungswerber das 

24. Lebensjahr vollendet hat und venrauensWÜf Hg ist. Bei juristischen Personen gelten 

diese Voraussetzungen rur jene Personen, denen ein maßgeblicher Einfluß auf die 

Geschäfte zusteht. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen ft1r 
die Eneilung nicht mehr gegeben sind. 

(3) Für die Bescheide gemäß Abs. I sind Verwaltungsabgaben in nachstehender Höhe 

zu entrichten: 

rur den Anerkennungsbescheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 000 S, 

rur den Bescheid über die Änderung der Anerkennung . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  I 000 S. 

8. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Beförderung geflhrlicher GOter 

im Rahmen der Zivilluft(ahrt 

Besondere Ausbildung 

§ 24c. ( I )  Sehen die gemäß § 2 Z 5 in Betracht kommenden Vorschriften eine 

besondere Ausbildung von an der BefiJrderung geßl.hrlicher Güter Beteiligten vor, so 

darf diese in Österreich nur im Rahmen von Lehrgingen durchgefllhrt werden, die vom 
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(3) Zollorgane haben bei Wahrnehmung der ihnen sonst obliegenden Aufgaben an der 

Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch Überwachung der Einhaltung seiner 

Vorschriften. der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen und der 

anderen gemllß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften mitzuwirken. Soweit die 

Zollorgane gemäß § 1 4  Abs.7 geschult wurden, haben sie überdies auch die in Abs. 2 

zweiter Satz Z I bis 3 genannten Befugnisse der Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes. Ergeben sich allerdings bei Kontrollen außerhalb von 

Zollamtsplatzen, insbesondere bei Kontrollen mobiler Einheiten (§ 8 Zollrechts-

Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie mit Bescheid anerkannt 

worden sind. 

24 

(2) Oie Anerkennung ist zu erteilen. wenn die Anforderungen der gemäß § 2 Z 5 in 

Betracht kommenden Vorschriften erfllllt sind und wenn der Anerkennungswerber das 

24. Lebensjahr vollendet hat und vertrauenswürdig ist. Bei juristischen Personen gelten 

diese Voraussetzungen rur jene Personen, denen ein maßgeblicher Einfluß auf die 

Geschllfte zusteht. Oie Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen rur 

die Erteilung nicht mehr gegeben sind. 

(3) Für die Bescheide gemaß Abs. 1 sind Verwaltungsabgaben in nachstehender Höhe 

zu entrichten: 

rur den Anerkennungsbescheid . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 4 000 S, 

rur den Bescheid über die Änderung der Anerkennun� -" . . . . . . . . .. . . . . . . . .  1 000 S." 

36. § 25 Abs. 3 lautet: 

'(3) Zoll organe haben bei Wahrnehmung der ihnen sonst obliegenden Aufgaben an der 

Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch Überwachung der Einhaltung seiner 

Vorschriften, der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen und de;r 

anderen gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften mitzuwirken. Soweit die 

Zollorgane seitens des Bundesministeriums rur Finanzen, des Bundesministeriums rur 

Inneres oder des Bundesministeriums rur Verkehr, Innovation und Technologie Ober die 

rur die Betbrderung geftlhrlicher Güter geltenden Vorschriften geschult wurden, haben 

Ourchftlhrungsgesetz, BGBI. Nr. 659/ 1994) Bedenken. ob eine bestimmte Betbrderung I sie überdies auch die in Abs. 2 zweiter Satz Z 1 bis 3 genannten Befugnisse der Organe 
zulässig ist. so haben diese Zollorgane. sofern sich diese Bedenken nicht anders 

zerstreuen lassen, vorlaufi� die Unterbrechl!!lg der Betbrderung anzuordnen und das 
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unverzOgliehe Einschreiten von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 

veranlassen. 

39. § 27 lautet: 

25 

§ 27. ( I )  Wer "§ 27. ( I )  Wer 

1 .  als Beförderer gefllhrliche GOter entgegen § 7 Abs. 2 befördert oder I .  als Beförderer gefährliche GOter entgegen § 1 3  Abs. I a, § 23 Abs. 2 oder § 24a 

2 .  als Absender gefllhrliche GUter entgegen § 7 Abs. 3 zur Beförderung Ubergibt oder Abs. 1 befördert oder 
3 .  als Auftraggeber gefährliche GUter entgegen § 7 Abs. 4 befördern läßt oder 2. als Absender gefllhrliche GOter entgegen § 7 Abs. 3, § 13 Abs. I oder § 23 Abs. 1 
4. Schulungskurse rur Gefahrgutbeauftragte veranstaltet (§ 1 1 ), ohne daß diese vom 

Landeshauptmann anerkannt worden sind oder 

5. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung von Lenkern veranstaltet (§ 14), ohne daß 

zur Beförderung Obergibt oder 

3 .  als Auftraggeber gefllhrliche GUter entgegen § 7 Abs. 4 befördern läßt oder 

4. Schulungskurse rur Gefahrgutbeauftragte veranstaltet (§ 1 1 ), ohne daß diese vom 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
I 

Landeshauptmann anerkannt worden sind oder 

fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwahungsstrafbestimmungen 
5. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung von I ,enkern veranstaltet (§ 1 4), ohne daß 

diese vom Landeshauptmann anerkannt worden sind, 

mit strengerer Strafe bedroht ist, eine VerwaltungsUbertretung und ist mit einer 

Geldstrafe von 10 000 S bis 600 000 S zu bestrafen. 

(2) Wer 

I .  als Verpacker entgegen § 7 Abs. 5 gefllhrliche GUter verpackt oder VersandstUcke 

mit gefllhr1ichen GUtem zur Beförderung vorbereitet oder 

2. als BeHlIIer entgegen § 7 Abs. 6 Tanks, Fahrzeuge zur Befbrderung von GUtem in 

loser SchUttung oder Container zur Befbrderung von GUtem in loser SchOttung 

beftlllt oder beftlllte Fahrzeuge oder Container zur Befbrderung vorbereitet oder 

3. als Betreiber eines Tankcontainers entgegen § 7 Abs. 7 den Tankcontainer 

verwendet oder 
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diese vom Landeshauptmann anerkannt worden sind, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen 

mit strengerer Strafe bedroht ist, eine VerwaltungsUbertretung und ist mit einer 

Geldstrafe bis 600 000 S, in den Fällen der Z 4 oder 5 mit einer Geldstrafe von 1 0 000 S 

bis 600 000 S, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 

sechs Wochen zu bestrafen. 

(2) Wer 

I .  als Verpacker entgegen § 7 Abs. 5 gefllhrliche GUter verpackt oder VersandstUcke 

mit gefllhrlichen GUtem zur Beförderung vorbereitet oder 
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4. als Verlader gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 8 verlädt oder übergibt oder 

5. als Unternehmen entgegen § 1 1  Abs. J keinen oder einen nicht ausreichend 

qualifizierten Gefahrgutbeauftragten benennt oder den Namen nicht mitteilt oder 

6. als Unternehmensleiter entgegen § I I  Abs. 2 seine Verantwortung hinsichtlich des 

Gefahrgutbeauftragten nicht wahrnimmt oder 

7. als Gefahrgutbeauftragter entgegen § I J Abs. 2 seine Aufgaben nicht wahrnimmt 

oder 

8. als Unternehmen einen Gefahrgutbeauftragten benennt oder einsetzt, obwohl dieser 

entgegen § 1 1  Abs. 5 keinen gültigen Schulungsnachweis besitzt, oder 

9. als Absender gefährliche Güter entgegen § 13 Abs. I zur BeQ\rderung auf der 

Straße übergibt oder 

10. als Lenker entgegen § 1 3  Abs. 2 eine Beförderungseinheit, mit der gefährliche 

Güter befördert werden, in Betrieb nimmt oder lenkt oder 

1 1 . als Lenker entgegen § 1 3  Abs. 3 Begleitpapiere oder Ausstanungsgegenstllnde 

nicht mitfUhrt oder 

12.  als Lenker entgegen § 13 Abs. 4 eine Beförderungseinheit, mit der gefährliche 

Güter befördert werden, in Betrieb nimmt oder lenkt oder 

13 . als Zulassungsbesitzer entgegen § 1 3  Abs. 5 nicht fUr die Einhaltung der dort 

enthaltenen Bestimmungen sorgt oder 

14. als Lenker entgegen § I S  Abs. 5 das Fahrzeug nicht auf Verlangen an Ort und 

Stelle oder an einem bezeichneten Platz kontrollieren läßt oder 

15 .  als Lenker entgegen § 1 5  Abs. 6 Begleitpapiere oder Ausstattungsgegenstände 

nicht auf Verlangen aushändigt oder der Behörde nicht auf Verlangen die 

notwendigen Mengen oder Teile der beförderten gefährlichen GÜter zur 

Verftlgung stellt oder 

1 6. entgegen § 16 Abs. 2 erster Satz eine Betbrderungseinheit, mit der gefährliche 

Güter befördert werden, in Betrieb nimmt oder lenkt oder 
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2. als Beftlller entgegen § 7 Abs. 6, § 23 Abs. 3 oder § 24a Abs. 3 Tanks, Ladetanks, 

Batterie-Fahrzeuge, Batteriewagen oder Gascontainer mit mehreren Elementen 

(MEGC) oder Fahrzeuge oder Container rur GUter in loser Schüttung beftlllt oder 

die gefährlichen GUter zur Betbrderung vorbereitet oder Fahrzeuge nicht 

kontrolliert oder 

3. als Betre iber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder 

eines Kesselwagens entgegen § 1 Abs. 7 nicht rur die Einhaltung der ihn 

betreffenden Bestimmungen sorgt oder 

4. als Verlader gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 8 verlädt oder übergibt oder 

5 .  als Empflnger entgegen § 7 Abs. 9 die ihn betreffenden Bestimmungen nicht 

einhält oder 

6. entgegen § 1 1  Abs. 1 keinen oder einen nicht ausreichend qualifizierten 

Gefahrgutbeauftragten benennt oder den Namen nicht mitteilt oder einen 

Gefahrgutbeauftragten benennt oder einsetzt, obwohl dieser entgegen § 1 1  Abs. 5 

keinen gültigen Schulungsnachweis besitzt, oder 

7. als Unternehmensleiter entgegen § 1 1  Abs. 2 seine Verantwortung hinsichtlich des 

Gefahrgutbeauftragten nicht wahrnimmt oder 

8. als Gefahrgutbeauftragter entgegen § 1 1  Abs. 2 seine Aufgaben nicht wahrnimmt 

oder 

9. als Lenker entgegen § 1 3  Abs. 2 bis 4, § I S  Abs. S und 6 oder § 18 Abs. 2 

und 4 eine Beförderungseinheit, mit der gefährliche Güter betbrdert 

werden, in Betrieb nimmt oder lenkt, Begleitpapiere oder 

Ausstattungsgegenstände nicht mitfUhrt oder nicht auf Verlangen 

aushändigt, der Behörde nicht auf Verlangen die notwendigen Mengen 

oder Teile der beförderten geflhrlichen Güter zur Verftlgung stellt oder 

die in § 1 8  Abs. 2 angeftlhrten Nachweise oder sonstigen Unterlagen 
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1 7. entgegen § 1 6  Abs. 4 letzter Satz die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen nicht 

beachtet oder Anordnungen nicht befolgt oder 

1 8 . einer gemäß § 1 6  Abs. 5 getroffenen Entscheidung zuwiderhandelt oder 

1 9. die gemäß § 1 7  Abs. 1 und 2 angeordneten Maßnahmen nicht triffi oder nicht 

befolgt oder 

20. als Lenker entgegen § 1 8  Abs. 2 die dort angefUhrten Nachweise oder 

sonstigen Unterlagen der Behörde nicht auf Verlangen vorlegt oder der 

Behörde nicht auf Verlangen die notwendigen Mengen oder Teile der 

beförderten gefllhrlichen GÜter zur VerfUgung stellt oder 

2 t .  als Lenker entgegen § 1 8  Abs. 4 den Bescheid Ober die Einschränkung der 

Befbrderung oder der Befbrderungsgenehmigung nicht mitfUhrt oder aushändigt 

oder 

22. als Absender gefllhrliche GUter entgegen § 23 Abs. I zur Befbrderung auf der 

Eisenbahn übergibt oder 

23. als BefUller entgegen § 23 Abs. 2 Wagen nicht kontrolliert oder 

24. als Betreiber eines Kesselwagens entgegen § 23 Abs. 3 den Kesselwagen 
verwendet oder 

25. in sonstiger Weise den in § 2 Z I bis 3 angefUhrten Vorschriften oder den 

Vorschriften dieses Bundesgesetzes zuwiderhandelt oder 

26. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt 

oder 
27. den auf Grund der in § 2 Z I bis 3 angefUhrten Vorschriften. dieses 

Bundesgesetzes oder einer Verordnung erlassenen Bescheiden zuwiderhandelt, 
begeht. wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen 

mit strengerer Strafe bedroht ist, eine VerwaltungsÜbertretung und ist mit einer 
Geldstrafe von 1 000 bis 50 000 S. im Fall der Z 12 mit einer Geldstrafe von 5000 bis 50 

000 S, zu bestrafen. 
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vorlegt oder den Bescheid Ober die Einschränkung der Beförderung oder 

der Beförderungsgenehmigung nicht mitfUhrt oder nicht auf Verlangen 

aushändigt oder 

10. als Zulassungsbes itzer entgegen § 1 3  Abs. 5 nicht fUr die Einhaltung der dort 

enthaltenen Bestimmungen sorgt oder 

1 1 . entgegen § 1 6  Abs. 2 erster Satz eine Beförderungseinheit. mit der gefllhrliche 

GUter befördert werden. in Betrieb nimmt oder lenkt oder 

12 .  entgegen § 16 Abs. 4 letzter Satz die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen nicht 

beachtet oder Anordnungen nicht befolgt oder 

1 3 .  einer gemäß § 16 Abs. 5 getroffenen Entscheidung zuwiderhandelt oder 

14 .  die gemäß § 1 7  Abs. I und 2 angeordneten Maßnahmen nicht triffi oder nicht 

befolgt oder 

1 5 . in sonstiger Weise den in § 2 Z 1 bis 3 angefllhrten Vorschriften oder den 

Vorschriften dieses Bundesgesetzes zuwiderhandelt oder 

1 6. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt 

oder 

1 7. den au f Grund der in § 2 Z I bis 3 angeftlhrten Vorschriften. dieses 

Bundesgesetzes oder einer Verordnung erlassenen Bescheiden 

zuwiderhandelt, 

27 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen 

mit strengerer Strafe bedroht ist, eine VerwaltungsUbertretung und ist mit einer 

Geldstrafe bis 50 000 S, in den Fällen der Z 6 bis 8 und 1 1  bis 14 mit einer Geldstrafe 

von 1 000 bis 50 000 S sowie im Fall der Z 9 iVm § 1 3  Abs. 4 mit einer Geldstrafe von 

5000 bis 50 000 S. im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis 

zu sechs Wochen zu bestrafen. 
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(3) Ist der Lenker auch Verpacker, BefUller oder Verlader (§ 7 Abs. 5, 6 oder 8), so 

schließt eine Übertretung nach Abs. 2 Z 10 iVm § 1 3  Abs. 2 Z 3 eine solche nach Abs. 

2 Z I iVm § 7 Abs. 5, nach Abs. 2 Z 2 iVm § 7 Abs. 6 oder nach Abs. 2 Z 4 iVm § 7 

Abs. 8 aus. 

(4) Als vorläufige Sicherheit im Sinne des § 37a VStG, BGBI. Nr. 52/ 199 1 ,  kann bei 

Verdacht einer Übertretung gemäß Abs. I ein Betrag bis 1 00 000 S, bei Verdacht einer 
Übertretung gemäß Abs. 2 ein Betrag bis 30 000 S festgesetzt werden. Der Lenker der 

Bellirderungseinheit gilt als Vertreter des Befbrderers, falls nicht dieser selbst oder ein 

von ihm bestellter Vertreter bei den Amtshandlungen anwesend ist. 

28 

(3) Ist der Lenker auch Verpacker, BefUller oder Verlader (§ 7 Abs. 5, 6 oder 8), so 

schließt eine Übertretung nach Abs. 2 Z 9 iVm § 1 3  Abs. 2 Z 3 eine solche nach Abs. 2 

Z I iVm § 7 Abs. 5, nach Abs. 2 Z 2 iVm § 7 Abs. 6 oder nach Abs. 2 Z 4 iVm § 7 Abs. 

8 aus. 

(4) Als vorläufige Sicherheit im Sinne des § 37a VStG, BGB\. Nr. 52/1991 ,  kann bei 

Verdacht einer Übertretung gemäß Abs. 1 ein Betrag bis 100 000 S, bei Verdacht einer 

Übertretung gemäß Abs. 2 ein Betrag bis 30 000 S festgesetzt werden. Der Lenker der 

(�) Die Behörde hat im Straf erkenntnis i� Sinne 
.
des § 57 �StG auch Ober die aus einer 

I 
Bellirderungseinheit gilt als Vertreter des Bellirderers, falls nicht dieser selbst oder ein 

Übertretung gemäß Abs. t oder 2 abgeleIteten prlvatrechthchen AnsprOche des von ihm bestellter Vertreter bei den Amtshandlungen anwesend ist. 
Straßenerhalters und der den Aufwand der Katastropheneinsatzorgane tragenden 
Gebietskörperschaft gegen die Beschuldigten zu entscheiden. 

(6) Bei der Einbringung von Fahrzeugen in das Bundesgebiet sind Übertretungen 

(5) Die Behörde hat im Straferkenntnis im Sinne des § 57 VStG auch Ober die aus einer 

Übertretung gemäß Abs. I oder 2 abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche des 

gemäß Abs. 1 oder 2 auch strafbar, wenn sie auf dem Wege von einer österreich ischen 

I 
Straßenerhalters und der den Aufwand der Katastropheneinsatzorgane tragenden 

Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem Gebiet liegt, zur Staatsgrenze begangen Gebietskörperschaft gegen die Beschuldigten zu entscheiden. 

werden. Auch der Versuch einer solchen Übertretung ist strafbar. 
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(6) Bei der Einbringung von Fahrzeugen i n  das Bundesgebiet sind Übertretungen 

gemäß Abs. I oder 2 auch strafbar, wenn sie auf dem Wege von einer österreich ischen 

Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem Gebiet liegt, zur Staatsgrenze begangen 

werden. Auch der Versuch einer solchen Übertretung ist strafbar. 

(7) OrganstrafverfUgungen gemäß § 50 VStG sind bis zu einer Höhe von 800 S 

zulässig. 

(8) In den Fällen des Abs. I Z I gilt als Tatort der Sitz (die Niederlassung) des 
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Unternehmens oder, sofern kein Sitz (keine Niederlassung) des Unternehmens im ! 

Geltungsbereich dieses Gesetzes gegeben ist, der Ort der Anhaltung oder, sofern keine 

Anhaltung im örtlichen Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes erfolgt, der Ort des ! 
GrenzUbertritts. " 

40. § 30 lautet: 

§ 30. Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: "§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 

1 .  hinsichtlich § 8 Abs. 5 der Bundesminister rur Inneres i m  Einvernehmen I .  hinsichtlich § 8 Abs. 5 der Bundesminister rur Inneres im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr, mit dem Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie, 

2. hinsichtlich der §§ 2 )  und 22 der Bundesminister rur Inneres und 2. hinsichtlich § 21 der Bundesminister rur Inneres und 

3 .  i n  allen Obrigen Fällen der Bundesminister rur  Wissenschaft und Verkehr. 3 .  in allen Obrigen Fällen der Bundesminister rur Verkehr, Innovation und 

Technologie. " 

.....,;;. . .  , 
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Artikel 11 

Änderung des Schieß- und Sprengmlttelgesetzes und der Schieß- und 

SprenlmitteimonoDoIsverordnun2 

I. § 35 des Schieß- und Sprengmittelgesetzes, BG81. Nr. / 96//935 idF BGBI. I Nr. 

J 9/11 999 erhält (olflende F assunfl: 

§ 35. ( I )  FUr die Zulässigkeit und die Art der Beförderung von Schieß- und "§ 35. ( I )  FUr 'die Zuillssigkeit und die Art der Beförderung von Schieß- und 

Sprengmilteln auf Eisenbahnen aller Art, Kraftfahrlinien, mit der Post, auf Luft- und Sprengmitteln als geßlhrliche GOter gemäß den in § 2 Z I GGBG, BGB\. I. Nr. 

Wasserfahrzeugen sind die rur diese Verkehrseinrichtungen geltenden allgemeinen und 1 45/ 1 998 idF BGBI. I Nr. xxxl200 l ,  angefilhrten Vorschriften sind die Bestimmungen 

besonderen Bestimmungen maßgebend. des GGBG maßgebend. 

(2) Die näheren Bestimmungen Ober die Fassungs- und Bezugsausweise, Uber die beim (2) Die näheren Bestimmungen Ober 
Gebrauch von Schieß- und Sprengmitteln zu beachtenden Vorsichten, Ober die I .  die Fassungs- und Bezugsausweise, 
Verpackung und KeMzeichnung von Schieß- und Sprengmitteln und Uber die 

2. die beim Gebrauch von Schieß- und Sprengmitteln zu beachtenden Maßnahmen 
Zulassigkeit und die Art ihrer Beförderung mit anderen als den im Abs. I aufgezählten 

und 
Verkehrseinrichtungen werden durch Verordnung des Reichstatthalters (Österreichische 

3 .  die Verpackung und Kennzeichnung von Schieß- und Sprengmitteln, soweit sie 
Landesregierung) • Ministerium rur Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit den 

nicht von Abs. I erfaßt ist, 
beteiligten Ministern getroffen. 

werden durch Verordnung getroffen. 

(3) Durch Verordnung wird auch die gewerbsmäßige Unterweisung im Gebrauch von 
Durch Verordnung wird auch die gewerbsmäßige Unterweisung im Gebrauch 

I 
Schieß- und Sprengmitteln geregelt. 

(3) 

von Schieß- und Sprengmitteln geregelt." 

Anlage 11. 2. Die Anloge /I, Abschnitt A und die Anloge IIJ zur Schieß- und 
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Verpackung und Kennzeichnung der Schieß- und Sprengmittel. 

Abschnitt A. 

Verpackung. 

Punkt I .  

( I )  Schieß- und Sprengmittel sind nach Maßgabe der jeweiligen Vorschriften der 

Anlage C zur Eisenbahnverkehrsordnung zu verpacken. Die VersandstUcke sind mit den 

hiernach erforderlichen Gefahrzetteln zu versehen. 

(2) Das Zusammenpacken verschiedener Schieß- und Sprengmittel sowie das 

Zusammenpacken von Schieß- und Sprengmitteln mit anderen Stoffen ist unzulässig. 

Punkt 2. 

Die Bestimmungen des Punktes 1 gelten auch rur die Verpackung ausländischer Schieß. 

und Sprengmittel der im Punkt I bezeichneten Arten, die eingeruhrt werden, insofern 

nicht Ober deren Verpackung zwischenstaatliche Vereinbarungen bestehen. 

Anlage 1 1 1. 

Bemrderung von Schieß- und Sprengmitteln. 

I. Allgemeine Bestimmungen. 
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I .  Zur Befbrderung sind nur jene Schieß- und Sprengmittel zugelassen, die gemäß der 

Anlage JJ verpackt und gekennzeichnet sind. 

2. Schieß- und Sprengmittel dUrfen nicht mit leicht entzündl ichen Stoffen, Zündhütchen 

und sprengkraftigen Zündungen zusammen befbrdert werden. Sprenggelatine, 

Dynamite. Pannonit und Nitrozellulose dUrfen außerdem nicht mit Schwarzpulver, 

porösen Sorten von rauchschwachen Pulvern oder mit Patronen rur Feuerwaffen 

zusammen beRSrdert werden. 

3. Auf Fahrzeugen. die Schieß- und Sprengmittel ruhren, dürfen nur jene Personen 

mitfahren, die rur die Befbrderung und Verladung erforderlich sind. Auf 

personenRlhrenden Fahrzeugen dOrfen höchstens 5 kg Pulver, jedoch keine anderen 

Schieß- und Sprengmittel befbrdert werden. 

4. Beim Verladen und Abladen sind Erschütterungen der Schieß- und 

Sprengmittelbehälter sorgflUtig zu vermeiden; Zugtiere sind auszuspannen, Motore 

abzustellen. Sprenggelatine, Dynamite sowie Pannonit dürfen nur unter Benützung von 

weichen Unterlagen an Rampen oder gleichwertigen Einrichtungen auf- oder abgeladen 

werden. 

5. Auf Fahrzeugen, die Schieß- und Sprengmittel ruhren, sowie in deren Nähe darf 

Feuer und offenes Licht nicht gehalten und auch nicht Tabak geraucht werden. 

6. Die VersandstUcke müssen auf den Fahrzeugen so gelagert sein, daß sie gegen 

Scheuem, ROtteln, Stoßen, Umkanten, Herabfallen und sonstige Verschiebungen ihrer 

Lage gesichert sind. Tonnen dÜrfen nicht aufrecht gestellt, sondern mÜssen gelegt und 

auf geeignete Weise gegen jede rollende Bewegung gesichert werden. 

7. Die Fahrzeuge - mit Ausnahme lWeirldiger Fahrrlder - müssen so dicht schließende 

Wagenkasten oder fixe Behalter besitzen, daß die Schieß- und Sprengmittel nicht 

verstreut werden können. Sind die Wagenkasten oben offen, so mÜssen sie mit einem 

dicht schließenden feuersicheren Plantuch Oberspannt sein. 

8. Schieß- und Sprengmittel ftlhrende Fahrzeuge mOssen in vollkommen 

G:\K\GGBGNOV\nov 200 l\Tc:xtgepQbctstNov200 1 Entw2.do<:Erstc:lldatum 12.01.01 1 3 :  1 1  

32 

149/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
73 von 77

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



betriebssicherem Zustand sein und durfen nur bis zu 90 Prozent ihrer Tragfllhigkeit 

belastet werden. 

9. Fahrzeuge, auf weichen mehr als 1 00 kg Schieß- und Sprengmittel verladen sind, 

müssen auf der Vorfahrseite eine von weitem erkennbare, auch von nachkommenden 

Fahrzeugen leicht wahrnehmbare. stets aufgespannt gehaltene schwarze Flagge mit 

einem weißen P ftlhren. Bei Fahrten mit Anhängewagen ist auch an der rückwärtigen 

Seite des Anhllngewagens eine gleiche Flagge anzubringen. 

1 0. Mit Schieß- und Sprengmitteln beladene Fahrzeuge dürfen niemals ohne 

Bewachung bleiben. 

1 1 . Transporte bei Nacht sind · abgesehen von den Fallen eines besonderen 

behördlichen Auftrages oder einer besonderen behördlichen Erlaubnis - unzulässig. 

1 2. Schieß- und Sprengmittel ftlhrende Fahrzeuge müssen von Feuer, Lokomotiven, 

Dampfwalzen und ähnlichen Maschinen sowie von Feuerstätten u. dgl. möglichst weit 

entfernt bleiben. Neben der Eisenbahn laufende Wege dürfen nur in Ermangelung 

anderer entsprechend fahrbarer Wege benUtzt werden. Überhaupt sollen Schieß- und 

Sprengmittel ftlhrende Fahrzeuge nur sicher befahrbare Wege benützen. 

13 .  Fahrten durch geschlossene Ortschaften sind zu vermeiden. Ist dies nicht tun lieh, so 

hat die Durchfahrt ohne Aufenthalt zu geschehen. Bei Fahrtstockungen innerhalb eines 

geschlossenen Ortes ist unverzüglich ftlr entsprechende Bewachung der Fahrzeuge zu 

sorgen. Wenn der Aufenthalt von längerer Dauer ist, sind die Anordnungen der 

zuständigen Sicherheitsbehörde einzuholen. Dies gilt auch bei Aufenthalten auf offener 

Straße, die mehr als eine Stunde dauern oder wenn ein Transport von der Nacht 

überrascht wird. 

14 .  Beim Herannahen anderer Fahrzeuge hat der Führer des mit Schieß- und 

Sprengmitteln beladenen Fahrzeuges das entgegenkommende oder überholende 

Fahrzeug durch die im Straßenverkehr üblichen Zeichen rechtzeitig zu langsamer Fahrt, 

wenn nötig, zum Stehenbleiben aufzufordern. 
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11. Besondere Bestimmungen. 

A. Beflirderung auf Kraftfahrzeugen mit Explosionsmotoren. 

1 S. Pulver, das auf einem Personenkraftwagen befbrdert wird, darf nicht beim FUhrer 

des Kraftwagens untergebracht werden. 

16. Die Befbrderung von Schieß- und Sprengmitteln auf Lastkraftwagen ist unter 

folgenden Bedingungen zulftssig: 

a) die zur Befbrderung verwendeten Zug- und Anhingewagen mUssen einen aus 

mindestens 2 cm dicken Brettern hergestellten Wagenkasten besitzen. der außen mit 

Eisenblech verkleidet ist. Beim AnhIngewagen ist eine innere Bekleidung aus 

Messingblech an Stelle der lußeren aus Eisenblech gestattet; 

b) es darf nicht mehr als ein Anhllngewagen zur Befbrderung von Schieß. und 

Sprengmitteln verwendet werden; 

c) es dUrfen nur solche Kraftwagen verwendet werden, bei denen der Motor vorne 

angeordnet. von dem Wagenkasten durch den FOhrersitz und von diesem durch eine auf 

der Motorseite mit starkem Eisenblech bekleidete Schutzwand getrennt ist; 

d) der Brennstoflbehalter muß sich unter dem FUhrersitz oder aber mindestens innerhalb 

des FOhrerhauses befinden; 

e) die FUlIöffnung des Brennstoftbehllters muß mit einem engmaschigen Drahtnetz 

oder sonst verläßlich gesichert sein; 

f) vor dem FUhrersitz muß ein zuverlftssiger Geschwindigkeitsmesser mit einer 

deutlichen Marke fllr die Geschwindigkeit von 20 km in der Stunde angebracht sein; 

g) Zugwagen und Anhinger mUssen gut abgefedert, miteinander elastisch gekuppelt. 

mit einer Notkupplung und mit Gummibereifung versehen sein; 

h) es sind mindestens zwei wirksame TrockenlOscher mitzuftlhren; diese mUssen 
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jederzeit gebrauchsfertig zur Hand sein; 

i) leicht entzündliche Betriebsmittel, wie Benzin, Benzol u. dgl., dOrfen nur in der rur 

die unternommene Fahrt erforderlichen Menge und nur in den hiefilr besonders 

bestimmten und fest eingebauten Behältern mitgefUhrt werden: das Mitnehmen von 

Reservebehältern ist verboten; 

j) jeder Transport muß außer von dem FOhrer noch von einem zweiten fahrkundigen 

Mann begleitet sein; 

k) der Transport von Schwarzpulver, Chlorat- und Perchloratsprengmitteln ist nur auf 

dem Anhllngewagen gestattet; 

I) die Geschwindigkeit der mit Schieß- und Sprengmitteln beladenen Lastkraftwagen ist 

so zu bemessen, daß der FUhrer jederzeit in der Lage ist, den Wagen ohne bedeutende 

Erschütterung auf kurze Entfernung zum Stil lstand zu bringen. Eine Geschwindigkeit 

von über 20 km in der Stunde ist Oberhaupt unzulässig. 

1 1. Lastkraftkarren mit Explosionsmotoren, die zur Beförderung von Schieß- und 

Sprengmitteln verwendet werden, mOssen gut gefedert und luftbereift sein. Auf jedem 

derartigen Karren muß ein wirksamer TrockenlOscher in jederzeit gebrauchsfertigem 

Zustand mitgeftlhrt werden. Der Transport von Schwarzpulver, Chlorat- und 

Perchloratsprengmitteln auf solchen Karren ist verboten. Im Obrigen gelten sinngemäß 

die Bestimmungen des Punktes 16, lit. b, e, f, i und I. 

B. Bef6rderung auf Kraftfahrzeugen ohne Explosionsmotoren. 

1 8 . FOr die Befbrderung von Schieß- und Sprengmitteln auf Kraftfahrzeugen ohne 

Explosionsmotoren gelten die Bestimmungen des Punktes 1 5  sowie die Bestimmungen 

des Punktes 1 6, Iit. a, f, g, h, j, und I. 

C. BeRlrderung auf sonstigen Fahrzeugen. 
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1 9. Bremsklotz und Radschuhe dOrfen' nicht aus Eisen sein. Bei vereister Bahn ist die 

Verwendung einer eisernen Sperrvorrichtung gestattet, wenn sie mit Holz umkle idet ist. 

20. Mit Tieren bespannte Fahrzeuge, auf denen mehr als 1 00 kg Schieß· und 

Sprengmittel verladen sind, mUssen außer von dem Führer noch von einem zweiten 

fahrkundigen Mann begleitet sein. 

2 1 .  Auf Fahrrädern dOrfen nicht mehr als 10 kg Sicherheitssprengmittel oder Pulver 

befbrdert werden. 

22. Im allgemeinen darf nur im Schritt gefahren werden; rur Fahmlder gelten die 

Bestimmungen des Punktes 1 6, Iit. I, mit der Maßgabe, daß eine Geschwindigkeit von 

1 2  km in der Stunde nicht überschritten werden darf. 

23. Mit Schieß- und Sprengmitteln beladene Fahrzeuge dürfen, selbst wenn es nach den 

Straßenvorschriften gestattet ist, die besonderen, rur den Verkehr von Fußgängern oder 

Radfahrern bestimmten Straßenteile nicht benUtzen. Gleiches gilt rur die Radfahrer, die 

Schieß- und Sprengmittel mit sich ruhren. 
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